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Die Ausbringtmg uon gentechnisclt ueränderten Organisnten (CVO)
in das Freiland - namentlich in Cestah uon gentechnisch modiJi-
ziertem Saatgut - erfolgt im Wege der (tneist experintentellen) Frei-
setzung oder des grffiachigen Anbaus. Die ddmit uerbundenen
Umwehrisiken werden mittels der Freisetzungsgenehmigung und der
Cenehnügung des Inverkehrbringens (IVB) kontrolliert. Nach Er-
t eilung der IVB - Cenehmigung Jtnden zusätzlich Kontrollen b eint
Ausbringen des CVO statt. Das gilt nach den allgemeinen Regeln
des Winschaftsuerwaltungsrechts insoweit, wie die Einhaltung der
Cenehmigtng zu übenuachen ist. Hinzu kommt jedoch, dass die
Cenehmigung des Inuerkehrbringens, diefür alle Standorte in der
EU gilt, möglicherweise nicht alle Risiken der konkreten Ausbrin-
gung erJassen kann und deshalb nachgeschahete sog. nachmarktliche
MaJ3nahmen notwendig werden. Dieses Problem entsteht in ähn-
licher Weise bei den sog. vereinfachten oder dffirenzierten Verfahren
der Freisetzungsgenehntigung, utenn die Cenehmigung erteih wird,
aber die Au sbringungs st dndorte no clt ofengelass en uterden.

Auf allen uier genannten Stufen - bei der Freisetzungsgenehmi-
gung, der I V B - Cenehnrigung, den nachm arktlichen trIaJ3nahmen
und den uerein;fachten /diferenzierten Wr;fahren - stellt sich die
Frage, inwietueit dafur ggsorgt wird, dass die Schutzgüter des Na-
turschutzrechts uor Schäden bewahrt werden.

Weiteryehend ist denkbar, dass manche Fläthen uon CVO ganz

freigehalten werden. Dds Schutzziel bestände dabei nicht in der Be-
wahrung der Umtuelt uor Schäden, sondern in der Koexistenz natur-
naher Okosysteme mit menschlith stärker beeinfusslen Okosystemen.
F ür di e Ko e x i s t en z gent e thnik;fr ei e r ko ny enti o n ell et' tm d o rgani s ch er
Landtuirtscha-ft irt dies anerkannt. Für die Koexßtenz gentechnik-

Jreier Naturgebiete ist der Cedanke erst noch zu entwickeln.
Hieraus ergeben sithfür diesen Beitrag diefolgenden Fragen:
(11 Inwieweit sind Naturschutzbelange zu beachten

a) bei der Freisetzungsgenehmigung
b) bei der Cenehmigung des IVB uon CVO
c) bei der Kontrolle des Ausbringens nach lVB-Ceneltmi-

auna
d) bei der Kontrolle des Ausbringens nach eüter im uercin-

fachten oder dffirenzierten Wrfahren erteilten Freiset-
zungsgenehmigung?

(2lInwieweit ist CentechnikJreiheit mancher Cebiete als eine
besondere Art uort Naturschutz zulässig?

Die uier ersten Fragen rithten sind auf Regime der Vermeidung uon
Umueltsthäden (dazu unten B), die letzte Frage auf ein Regime
der Koexistenz naturnaher Okosysteme mit gentechnikuerwen-
dender Landwirtsthaft (dazu unten C). Vorab ist das einscl'Llägige
Recht zu bestimnten (A).

A. Arten und Konkurrerrzen
einschlägiger Rechtsrnaterien

A1s Rechtsquelle für den Schutz des Naturhaushalts beim
großflächigen Änbau von GVO ist zunächst das Gen-

technikrecht heranzuziehen. Doch kommen zusätzl ich
naturschutzrechti iche Anforderuneen in Betracht. Das
Gentechnikrecht, das mit seiner Sorge um die Umwelt-
auswirkungen auch die Natur schützt,  setzt kausal an, d. h.
es konzentr iert sich auf einen bestimmten Belastungspfad
(nämlich bestimmte Anwendungen del Gentechnik) und
denkt von diesem her zr den Auswirkungen auf die un-
terschiedl ichsten Schutzsüter wie u. a. den Naturhaushalt
(s .  Abb.  l ; .  Das  Natursc-hu t r rcchr  ver fo lg t  demgegenüber
einen schutzgutbezogenen Ansatz, d. h. es konzentr iert sich
auf ein bestimmtes (wenn auch lveit  definierte$ Schutz-
gut (nämlich den Naturhaushalt und das Landschafrsbi ld;
und denkt von diesem her zu den unterschiedl ichsten Be-
lastungspfaden, darunter auch zu r iskanten Anr,vendungen
von Gentechnik.

Diese unterschiedl ichen Ansätze sind auch dem EG-
Recht eigen, das das deutsche Recht maßgeblich beein-
f lusst. Dabei sind das deutsche und eurooäische Gentech-
nikrecht fast deckungsgleich, während sich das europäische
Naturschutzrecht im Unterschied zu dem breit  ansetzenden
deutschen Naturschutzrecht auf besonders lvertvol le Tei le
der Natur (bestimmte Lebensräume und Arten) oder be-
sonders herausgehobene Gefährdungen (2.8. Entnahn-re
aus der Natur) konzentr iert.  Der darüber hinausgehende
Naturschutz (2.B. die Eingri f fsregelung und der Land-
schaftsschutz) ist bisher w'eitgehend Domäne des nationalen
Rechts gebl ieben.

Fragl ich und im Zusarnmenhang del oben gestel l ten Fra-
gen mitzuprüfen ist,  ob die Berücksichtigung des Natur-
schutzes im Gentechnikrecht die naturschutzrechtl ichen
Regelungen verdrängt, oder ob für materielle Anforde-
rungen und Kontrol l instrumente des Naturschutzrechts
noch Raum verbleibt,  so z.8., ob nach Ertei lung der Frei-
setzungs* oder IVB-Genehmigung noch eine f lächenbezo-
gene Prüfung der Verträgl ichkeit mit einem Naturschutz-
gebiet verlangt werden darf.

Für die Lösung dieser Frage sind vier Konkurrenzver-
hältnisse zu unterscheiden. Ein solches Verhältnis kann
zum einen ..horizontal" auf der Ebene des Gemeinschafts-
rechts bestehen, und zrn'ar zwischen Gentechnik- und
Naturschutzrecht, ein zweites,,vert ikal" zwischen euro-
päischem und nationalem Gentechnikrecht und zrvischen
europäischem und nationalem Naturschutzrecht, ein dri t-
tes,,diagonal" zwischen europäischem Gentechnikrecht
und nationalem Naturschutzrecht und ein viertes rvieder-
um ..horizontal" zwischen nationalem Gentechnik- und
Naturschutzrecht.

*) Der Artikel wurde im Zuge eines laufenden F*E-Vorhabens des
Bundesantes für  Naturschutz (Bf lJ)  ersrel l t .  Die rn ihm geäu-
ßerten Ansichten müssen selbstverständlich nicht nit denen des
BfN übereinst immen. Ein Tei l ,  der s ich nur auf  Freisetzungsvor-
haben  bez ieh r ,  r vu rde  i n  e i ne r  Vo r f a . sune  i n  ZUR 2006 .  J5b f f . .
veröfTentlicht.
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Für die . .horizontale" Konkurrenz zr.vischen Gentech-
nik- und Naturschutzrecht (dem deutschen r,vie auch dem
europäischen) kommt zunächst die lex special is-Regel in
Betracht. Die speziel lere Norm hätte danach Vorrang. Spe-
zial i tät bedeutet, dass ein Tatbestand ein unterfal l  eines
anderen ist.1 Einerseits ist Gentechnik zwar ein Unterfal l
von (potentiel len) Beeinträchtigungen der Natur (und also
speziel ier),  andererseits sind die naturschutzrechtl ichen
Schutzgüter aber Unterf i l le des gentechnikrechtl ichen
Schutzguts Umr'velt (und deshaib insor'veit spezieller). Bei-
de Tatbestände überschneiden sich deshalb, rvobei aber die
speziel lere Norm die Seite lvechseit:  für den Belastungspfad
das Gentechnikrecht, für die Schutzgüter das Naturschutz-
recht. Der Spezial irärsgrundsatz hi l f t  folgl ich nicht weiter.
Es bleibt nichts anderes übrig, als nach dem Zrveck und Ge-
halt beider Normen zu fragen und durch Auslegung zu er-
mitteln, wie die Normen in Konkordanz zu bringen sind.

Neben dem horizontalen Konkurrenzverhältnis auf Ge-
meinschaftsebene kann ein vert ikales Konkurrenzverhält-
nis zu' ischen Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht
entstehen. Die eentechnikrechtl ichen und naturschutz-
rechtl ichen Gemäinschaftsnormen können mit nationalen
Maßnahmen des Gentechnikrechts oder Naturschutzes
kol l idieren. Es wird noch auszuführen sein, dass für die
Auflösung solcher Kol l isionen danach gefragt wird, ob eine
Regelung - in Betracht kommt hier nur die höherrangige -

eine Materie erschöpfend regelt oder Raum für die andere
Norm lässt.

Schu ie r ig  r i  i rd  es  im Fa l l  d iagona ler  Konkur renz  zn  i -
schen europäischem Gentechnikrecht und nationalem Na-
turschutzrecht. Hier wird man in zwei Schrit ten vorgehen
müssen: zunächst Auslegung des EG-Gentechnikrechts in
Konkordanz mit dem EG-Naturschutzrecht, dann Feststel-
lung der Erschöpfungsrvirkung des Auslegungsergebnisses
für das nationale Naturschutzrecht.

B. Regime der Verrneidung von Urnweltschäden

Der oben aufgel isteten Fragesequenz entsprechend ist die
Beachtung von Naturschutzbelangen bei Freisetzungen (I.) ,
I  nverkeh rb r in  gen ( l  t . ) .  Ausbr ingen n  ach  I  n r  e rkeh rb r in  gen
( l l l . )  u n d  A u s b r i n g e n  n a c h  F r e i s e t z u n g s g e n e h m i g u n g  i n
vereinfachten oder dif ferenzierten Verfahren ( iV) abzu-
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Abb .  1 :  Rege lungs r i ch tungen
des  Gen techn i k -  und  Na ru r -
schutzrechts

f'n"*;;l
I 

Ec-Rechts 
I

Fb"";d"r-l
I 
dtsch. Rechts 

I

Abb. 2: Konkurrenzverhält-
nisse zwischen Gentechnik- und
Naturschutzrecht

1) Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin (Springer)

1 . 9 6 0 , 5 . 1 7 4 f .
2)  \  14 Abs.  1 mit  $31 Satz 2 GenTG.
3) $ 16 Abs.  2Satz L und 2 GenTG.
,1) $ 1 GenTBetV mit $ 16 Abs. 6 GenTG.
5) $ 2 Abs. 1 Satz 2 GenTBetV. Unklar ist, warum auch Landesbehör-

d e -  h c r e i l i o t  r v e r r r e -  m i i s s e n .

6) $ 16 Abs. 3 Satz 4 GenTG
7) $ 16 Abs.  5a und $ 5a GenTG.
8) $ 10 GenTVfV.
91 Zt dem materiellen Gehalt der Vorschrift s. unten B II 2 b) aa).

Die naterielle Anforderung rvird in einem eigenen Verfahrens-

schritt - der FFH-VP - durchgeprüft.

handeln. Dabei rvird jeweils nach Verfahrensvorgaben und
materiel len Maßstäben des Gentechnik- und Naturschutz-
rechts unterschieden.

I. F rei s et z ungsge nehmigtutg

1. Verfahren

a) Centechnikrecht

Für dre Ertei lung der Freisetzungsgenehmigung ist das Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL) zuständig.2 Prozedural ist im Hinblick auf die Natur-
schutzbelange bedeutsam, dass das BVL im Benehmen mit
dem BiN entscheidet und eine Stellungnahme der zuständi-
gen Landesbehörde einholen muss.3'Weitere Stellungnahmen
aus Naturschutzsicht können über das EG-Beteiligungsver-
fahren aus anderen Mitgliedstaaten hereinkommen.a umge-
kehrt werden die deutschen Naturschutzbehörden an Ver-
fahren in anderen EU-Mitgliedstaaten beteiligt.s

Das BVL hat einen Bervertungsbericht zu erstel len6 und
bezieht dafür eine Prüfung und Beurtei lung des Aus-
schusses für Freisetzungen und Inr.erkehrbringen ein.t Der
Bervertungsbericht enthält eine (Jmweltrisikoprüfung ge-
mäß Anhang VI der RL 2001/18.8 Insgesamt sind die Na-
turschutzbehörden also im Verfahren beteiligt, wenn auch
nicht im Wege des Einvernehmens. Zt bemerken ist,  dass
im Ausschuss für Freisetzungen und Inverkeh.rbringen von
den 1.2 Mitgliedern zwei Sachverständige für Okologie und

je eine sachkundige Person für lJmrveltschutz und Natur-
schutz vorgesehen sind.
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b) Natursdtutzretht

Ztsatzltche Verfahrensanfor derungen ergeben sich aus dem
Naturschuczrecht. Soweit die Freisetzung ein Natura 2000-
Gebiet betreffen kanne, fordert $ 34a Nr. 1 BNatSchG, dass
die Verträgl ichkeit mit dem Gebiet zu prüfen ist.  $34a
Nr. 1 BNatSchG lautet:

,,7. Auf F rei setzungen gentechnisch ueränderter O rga n ism e n

[.. . ] ,  soweit sie, einzeln oder im Zusammenwirken mir atr
deren Projekten oder Plänen, geeignet sind, ein Cebiet uon
gemeinscha;ftlicher Bedeutung oder ein Europäisches Vogel-
schutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen, ist $ 34 Abs. 1 und
2 entsprechend anzutuenden."

Freisetzungen von GVO werden damit als Projekte i .  S. d.

$ 10 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG eingestuft. $34a BNatSchG 11)
hat insorveit aber nur klarsteliende Bedeutune. Ohne ihn
wären $ 10 Abs. 1 Nr. 11 mit $ 34 Abs. 1 BNatSchG unmit-
telbar anwendbar. Denn bei Freisetzungen handelt es sich
um einer behördl ichen Entscheidung bedürfende ,Vorha-
ben"  i .S .d .  S i0  Abs .  1  Nr .  11  Buchs t .  a ) ,  d ie  nach d iesen
Bestimmungen auf ihre Eignung zur erheblichen Beein-
t räch t igung zu  un tersuchen und gg f .  e iner  FFH-Ver t räg-
lichkeitspräfu ng zD LLrrterziehen sind.10

Dies gebietet - notfalls per unmittelbarer Anrvendbar-
keit" -  auch Art.  6 Abs. 3 RL 92/43. Der Besrif fdes Pro-
jekts wurde vom EuGH in Anlehnung an die Definit ion
in Art.  1 Abs. 2 der UVP-RL 85/337 bestimmt, wonach
der Begrif fneben baulichen und sonstigen Anlagen ,,sons-
t ige Eingri lTe in Natur und Landschaft" umfasst. , ,Eingri fr"
r,vird im Hinblick auf den Schutzzweck beider Richtlinien
(scl.85 /337 und 2001 /18) weit verstanden und schl ießt zum
Beispiel die im EuGH-Urtei l  streitgegenständliche mecha-
nische Muschel{ ischerei ein.12 Der Beeri l l^ ist damit rveiter
als der des Eingri f fs i .  S. d. S 19 BNatSchG. Er dürfte auch
Freisetzungen von GVO nit umfassen (r,r ' ie übrigens auch
manche Nutzungen i .S.d. $34a Nr. 2 BNatSchG, worauf
jedoch an anderer Stel le einzugehen sein r,vird)

Eine für das deutsche Recht konsti tut ive 
'Wirkung 

hat

$34a BNatSchG dagegen inso fern .  a ls  über  den engeren
Proiektbesri f f  des ( 10 Nr. 11 BNatSchG hinaus auch^  ^ " J " " " . - ö _ _ _ _  * ' "  J  ' '

solche Freisetzungen erfasst r 'verden, die außerhalb des
Schutzgebietes erfolgen und von außen auf dieses einu' ir-
ken können.13 Al lerdings rväre diese Rechtsfolge, gäbe es

\34a BNatSchG nicht, aus der kL 92/43 unrnit telbar an-
rvendbar. Denn Art.  6 Abs. 3 kL 92/43 stel l t  al lein auf die
möglichen Ausr.virkungen auf das FFH-Gebiet ab, nicht
dagegen auf die ört l iche Platzierung des Projektes.la Abge-
sehen davon bedarf der Projektbegrif f im Hinbl ick auf das
Urtei l  des EuGH vom 10. I .20061t einer I{evision auch in
u'eiteren Hinsichten.16

Für das Verfahren der FFH-VP sind zwei Varianten in
Betracht zu ziehen: ein selbstständises naturschutzrecht-
l iches Verfahren (das nur auf Landesebene denkbar r.väre)
oder.die Einbeziehung in das Verfahren der Freisetzungs-
genenmlgung.

Ein Hinweis auf die Lösung ergibt sich zunächst aus \ 34a
Nr. 1 BNatSchG. 

'Wenn 
dort der sesetzl ich definierte Aus-

d r u c k  . . F r e i s e r z u n s e n "  / r r n d  n i e h - r  e r r r :  e i n  " n d e f i n i e l f e r
Begr i f l  u ' ie  . .Ausbr ingung"  oder  . .Veru  endung" )  r 'on
GVO verwendet wird, so deutet bereits dies darauf hin,
dass die Verträglichkeitsprüfung mit dem Verfahren der
Freisetzungsgenehmigung verknüpft rverden sol1. Diesen
Eindruck yerstärkt der Verweis auf \  34 BNatSchG inso-
fern, als damit klargestel l t  wird, dass die FFH-Vertr 'äghch-
keitsprüfung (FFH-VP)1']  vor Zulassung oder Durchfüh-
rung des Projekts (nämlich eben der Freisetzung) erfolgen
muss18.

Diese Auslegung u' ird auch durch $22 Abs. 2 GenTG
bestätigt,  nach dem das Freisetzungsr-erfahren hinsichtl ich
der gentechnischen Risikobe\vertung eine Abschichtungs-

10)
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r,virkung hat und insoweit vorgeht.ru Dies impliziert,  dass
die gentechnischen Risiken umfässend geprüft u'erden.

Sch l ieß l i ch  sprechen fü r  d ie  in tegr ie r re  Lösung auch
Gründe der Verfahrensökonomie. Es u'äre für den Betreiber
kaum erträgl ich, rvenn nach einer Freisetzungsgenehmi-
gung, die ja bereits ortsspezif isch ausgerichtet ist,  noch ein
landesrechtliches Verfahren (etwa ein Anzeigeverfahren,
das rein posit ivist isch gesehen wegen $ i6a Abs. 8 GenTG
nicht ausgeschlossen wäre) danebengestel l t  würde.

Die Unberührtheitsregel des $22 Abs. 3 GenTG ist des-
halb so zu deuten, dass der materiel le Gehalt der Verträg-

So auch Palnrc/Schunrccher. Die Regelung zur FFH-Verträglich-
kei tsprüfung bei  Freisetzung oder Inverkehrbr ingen von gen
technisch veränderten Organismen in $34a BNatSchG, NuR
2007 .16 /20 f .
Zr,var könnte man annehmen, dass eine unmittelbare Anwen-
dung der Pf l icht  zur FFH-VP eine Belastung für  den Betreiber
darstellt, doch trifft die Pflicht unmittelbar die Behörden und
nur darüber vermittelt den Betreiber. Die Lage ist ähnlich lvie
bei  der UVP-Pf l icht .  Für deren unmit te lbare Anu'endbarkei t
bei entgegenstehendem nationalen Recht hat sich der EuGH
rm Urtei l  Delena Wel ls ausgesprochen. Vgl  EuGH v.7.1, .2004
-  C -201 /02 .  NuR  2004 ,  517 f f .

12) EuGH C-127/02 (Landel i jke Vereniging),  Urt .  v .  7.9.2001,
Rdn r .  26u .  27 ,  NuR200 '1 ,788 f f . ;EuGHv .  10 .  1 .2006 -C -98 /03
(Kommission . / .  Deutschland),  NuR 2006, 166f f . ;  dazu l i i rAe: ,
Anpassungserfordernisse des deutschen Artenschutzrechts,  ZUR
2006 .513 /515 .

13))Vgl .  $3,1a Nr.  1,  der d ie rn $34a Nr.2 aufgcführre ör t i iche Ein-
schränkung nicht  enthäl t ,  n i t  \  10 Abs.  1 Nr.  11 Buchst .  a)  BNat-
SchG, der ebenfal ls  ör t l ich auf  Ausbr ingung i r r i  Schutzgebiet
beschränkt  is t .  Darüberhinaus hat  \3,1a BNatSchG konst i tut ive
Wi r kung  i nso l c rn .  a l '  e r  $34  Abs .  3  und  4  f ü r  au f  F re i se tTungen
nicht  anwendbar erk lärL.

L4) Cel lermann, Natura 2000. Europäisches Habi tatrecht  und seine
l)urchführung in der BRD, Wien,  2.  Auf l .  2001, S.71f . ;  so
auch -  impl iz i t  -  EuGH C-98/03 Rdnr.  43.  NuR 2006, 166 f f . .

15) EuGH, Urt .  v .  10.  1.2()06 -  C 98/03.  In Rdnr.  40 heißt  es:  , ,Wie
der Ger ichtshof  berei ts entschieden hat ,  hängt das Er lordemis
einer anqer lessenen Prüfung von Plänen oder Projekten auf ihre
Verträgl ichkei t  davon ab,  dass die Wahrscheinl ichkei t  oder d ie
Gefahr besteht .  dass s ie das betref fende Gebiet  erhebl ich beein
rräcl r t rgen.- Insbesondere unter  Berücksicht igung des Vorsorge-
pr inzips l iegr  c ine solche Geiahr dann vor,  rvenn anhand objek-
t iver  lJnstände nicht  ausgeschlossen rverden kann, dass ein Plan
oder Projekt  das f ragl iche Gebiet  erhebl ich beeinträcht igt . "

16) Vgl. zu Vorschlägen für das deutsche Recht LrirAes, ZUR
2006, 513f f .  Dre in der k le inen Novel le zun BNatSchG (BT-
Drs.  16l5100 v.  25.4.2007) vorgesehene Projektdef in i t ion wie-
der l ro l t  dre Formul ierung des Art .  6 Abs.  3 RL 92/43 ( . , . . .  geerg-
net ,  . . .  wesent l ich zu beeinträcht igen")  und nimmt die insowei t
konkret is ierenden Hinl 'e ise des EuGH (s.  Fn.  15) n icht  auf .  Sie
dchnt den Begr i f fkorrekt  auf  gebietsexterne Projekte aus.  Miss
verständl ich is t  dagegen die Eingrenzung auf in Natur und Land-
schaft , ,e ingrei fende" Maßnahmen.

17) Obrvohl  der Ausdruck Natura 2000-Verträgl ichkei tsprüfung
rr  egcn Einbeziehung der Vogelschutzgebiete nach kL l9 /409 i
EWG genaue : '  wä re .  r väh le  i ch  im  Fo lgend rn  dcn  gJng ige r rn
Ausdruck FFH-VP. Vogelschutzgebiete sind nach Art. 7 RL
92 /13 / EWG einbegriffen.

18) Fragl ich is t .  ob für  d ie FFH-VI ' ]u.U.  e ine längere Fr ist  laufen
müsste als d ie dreimonat ige nach $ 16 Abs.  3 GenTG. Die Frage
isr  zu verneinen.  Ztm einen nuss der Antragstel ler  in seinen
(Jnter lagen nach $15 Äbs.  1 Nr.3 und 4 GenTG berei ts auf  d ie
Besonderhei ten des Natura 2000-Gebietes eingehen, zum an-
deren kann die Naturschutzbehörde ggf .  auf  zusätz i iche Anga-
ben  d r i ngen ,  f ü r  de ren  E in re i chung  $15  Abs .3  S .3  GenTG d ie
Dreimonatsfr is t  ruhen lässr.

19) Die Abschichtungsrv i rkung ergibt  s ich aus einer prakt ischen
Konkordanz zrv ischen gentechnik-  und naturschutzrecht l ichen
Vorschr i f ten.  Spczia l i tät  des \22 Abs.  2 GenTG anzunehmen
(so .Fhrk in Eberbach/Lange/Ronel len{ i tsch,  GenTG $22
Rdnr.  70f i^ .  (Stand 1994),  rv i rd der Tatsache nicht  gerecht ,  dass
das Naturschutzrecht  unter  best immten Äspekten sachLch spezi-
e l ler  is t  (vgl .  oben).  Die Abschichtung hat  e ine (mater ie l le)  Kon-
zen r ra r i ons t  i r kung  zu r  f o l ge .
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l ichkeitsprüfung zwar verbindl ich zu beachten ist '  dass dies

aber im'Verfahien der Freisetzungsgenehmigung erfolgen

kann und muss. Zusammenfassend sind seibstständige Ver-

fahren der VP deshalb ausgeschlossen.
Die Abschichtungswirkung der Freisetzurtgsgenehmr-

gung hat zur Folge,"dass die gentechnikrechtl iche Zustän-

äigk"eits.egelrrng auch für die Vorprüfung ^u^nd Verträg-

liJhkeitspiilfu"[ i- Hinblick auf Natura 2000-Gebiete

ei l t .  Zustandrsäafür ist federführend das BVL' Nach \ 16

Äbr. 4 Srtr I  ind 2 GenTG ist aber auch diesbezüglich das

Benehmen des BfN und eine Stel lungnahme der , ,zustän-
disen Landesbehörde", d.h. auch der nach Landesrecht

zultändisen Naturschutzbehörde einzuholen' Der Betei l i -

gung der"Landesbehörden und des Bundesamts für Natur-

i.h,,it kommt dabei eine erhebliche Bedeutung zu, weil die

Amt.. über besondere gebiets- und artenschutzbezogene

Kenntnisse verfügen. Dämentsprechend empfiehlt  es sich,

diese Behörden bEreits frühzeit ig einzubeziehen'
Für die Vorlage der Antragsunterlagen bedeutet die Ab-

schichtungsaufgäbe, dass derBetreiber, t 'enn das Vorhaben

in einem Fptt-"Cebiet oder in seiner Nähe stattf inden sol l ,

unterlagen einreichen muss, die eine Vorprüfung,.d'h'  die

Beurteifung der Eignung zu erheblicher Beeinträchtigung,

ermöglichJn. Wird die* Eignung vom BVL bejaht, sind

Untei-la gen für die Vert rä glichkeitsprüfu n g nach zureichen'

Die Voliständigkeit der Unterlagen prüft wiederum feder-

führend das BVL.
Rechtstechnisch w-ären diese Vorkehrungen atn besten

durch Ergänzung der $$5 und 9 der Gentechnik-Verfah-

rensverordnung festzulegen'
Sorveit es soirst ige ScLutzgebiete und den Riotop- und

Artenschutz angehl, enthält äas geltende Recht bisher nur

materiel le Geböte, die bestimmte die Schutzgebiete oder

Arten beeinträchtigende Handlungen untersagen' Zwar

sind Verfahren der Erteilung von - Ausnahmegenehmi-

gungen r-rnd Befreiungen vorgesehen2o, eine dem vorgela-^

!.ttE P.ufttttg der Veiträglichkeit von Einwirkungen.auf

Eiotop. ut-td A.ten ist jedoch weder bundes- noch landes-
g.r"t . l i .h vorgesehen. Insoweit empfiehlt  es sich, die natur-

ichutzrechtl icten Rechcsgrundlagen lveiterzuentr 'vickeln'

2. Materiel le Maßstäbe

a) Centechnikrccht

Ich stel le zunächst die materiel len Maßstäbe, die den

Schaden und seine Eintr i t tsr 'vahrscheinl ichkeit umschrei-

ben, dar (aa), er1äutere die Methodik der Risikoabschät-

zuns (bb), erörtere die Relat ivierung des Schadensbegri l ls

durc"h Ab*ägungsgesichtspunkte (cc), schlage eine Matrix

der Genehmlgung.sf,Jlle vor (dd) und fasse die Ergebnisse

schl ießl ich zusammen (ee).

aa) Maßstäbe der Schadensvermerdung

Nach $ 16 Äbs. 1 Nr. 3 GenTG ist die Freisetzung-sgenehmi-

grrrg i l ' ,  ertei len, rn'enn ,,nach dem Stand der-Wissenschaft

im Verhältnis zunl Z:weck der Freisetzung unvertretbare

schädiiche Einwirkungen auf die in $ 1 Nr. 1 bezeichne-

ten Rechtsgüter nicht in . tr .atten sind." Die bezeichneten

Rechtssüter sind u. a. , ,die Umwelt in ihrem Wirkungsge-

Fr iee ,  T ie re ,  P f lanzen und Sachgüter " .
i)ie deutsche Vorschrift muss als lJmsetzung der RL

2001 /18/EG derenVorgaben beachten' die in Art '  4 Abs' 1

und 3 hinsichtlich des Schutzgutes (Jmlvelt vorschreibt:

,,(1) Die lvhtgliedstaaten tragen int Einklang mit dem Vor-

sargeprinztp äafi;, Sorye, dass alle, g,eeigneterL MaJJnah,nten

griofrn ierden, dantii die absichtliche Freisetzung und das

lnuiikehrbringen uon GVO keine sthädlithen Auswirkungen

auf [  . . ]  die Umwelt Ltat.

1ii Oii Mitgliedstaaten und gegebenenJalls dje Konunission

stillen sicherl dass mögliche schädliclrc AuswirkurLgen auJ [ ']

die [Jmwelt, die wtmittelbar odet mixelbar durch den Cen-

transJer uon Cl'O auf andere Otganismen auftreten können'

'Winter, Naturschutz bei gentechnisch veränderten Organismen

Fallfur Fall sorgfalüg geprüJt werderr .,Die.se Pr.uJlng ist gemäf

Anio,',g III ui/er a'ri*iktihtigung der Auswirkungm auJ dk

Um*tft ie nach Art des eingeJihrtel Qrganismus und der den

O rga rti sinu s aufn ehm e n d e n (J m w e I t d u r ch z uJ ü hr en' "

Die nachArt. 4Abs. 2kL2001'/78/EG erforderliche "Um-
weltverträglichkeitsprüfung" besteht nach Art' 2 Nr' 8 RL

2001 /1'8/EG aus einer

,,Bewertung der direkten oder indirekten, soJortigen.oder spä-
'ieren 

Risiüen fur die menschliche Cesundheit und die Um-

welt, die mit dir absichtlichen Freisetzung oder dem Inuerkeht'

briipen uon GVO uerbunden sein köinen, und die gemäf

Anliang II durchgeführt wird.".

Nach Art.  13 Abs. 2 a) RL 2001 /18/EG müssen die mit der

Anmeldung vorzulegenden Informationen

,,der Wrschiedenartigkeit der Orte der Anwendung der CVO

als Produkte oder in Produkten Rechnung tragen'"

Festzuhalten ist hieraus zunächst, dass ,,schädliche Aus-

rvirkuneen" zu vermeiden sind. Der dahinter stehende

eneliscfe Ausdruck ,,adverse efrects" wäre jedoch besser

mi?,,nachtei l ige Äuswirkungen" übersetzt worden'21, 'Ad-

verse" markieit  einen empfindl icheres Schutzniveau als das

in anderen Rechtsakten verbreitete,,harmful" '22 Anderer-

seits eröffnet der Begrifr gervisse Abwä gungsmö glichkeiten,

c l ie  neeat ive  und päs i t i ie  Auswi rkungen im H inb l i ck  au f

Ce. rnäher t  und Ümwel r  insgesamt  b i lanz ie rung ' f ih ig  ma-

chen.23 
'Weiterhin 

ist von Bedeutung. class ,.al le geelgneten

Maßnahmen" getroffen werden müssen Damit sind vor

al lem Festleguigen im Inhalt und in Nebenbestimmun-

gen der Geiehäigung gemeint. Eingeschlossen ist aber'

iuch die Ablehnung der Genehmigung' wenn die genann

ten Festlegung.tt  i t .ht ausreichen- Bedeutsam ist dabei

das Vorsor"gepiinzip.2oEs erlaubt Maßnahmen bis hin zur

Ablehnun{dir Genehmigung. wenn noch keine rvissen-

schaftliche-Ger'vissheit schädliähe. Auswirkungen besteht'25

Dabei ist jedoch erforderl ich, dass Anhaltspunkte für Ri-

s iken , ro r i iegen; , ,b loß hypothe t ische Bet rach tungen des

Risikos" g"tiüg..t nicht.2o Liegen solche. $"!"]ltlllkt: I9t,
besteht nich däm Wortlaut des Art.  4 Abs. 1 kL 2001/1'8/

EG nicht nur eine Befugnis, sondern sogar eine Pfl icht

zurn Eingreifen. Rechtlich gesehen könnten zwei Vorkeh-

rungen d"azu beitragen, dass-es zu der radikalen Lösung der

20) S30 Abs.2 BNatSchG für  geschützte Biotope,  $43 Abs'  B und

$ 62 BNatSchG für Artenschutz.

21 )  öod iedeu t scheFassungdes , , adve rsee f f ec t s " i nA r t  4Abs  l  VO

t829 /2003.
22) So z.B.  Art .  1 1.  Spiegelstr ich kL 96/62/EG über d ie Beur-

teilung und Kontrolle der Luftqualität Weitergehend Christo-

Jerou (()eneticaliy modified organisms in European lJnion La*"
'in: 

di Sadeleer (ed.) Implementing the precautionary principle'

Earthscan, London 2007,p.202'  der d ie RL 2001/18/EG insge-

san'r t  so interpret ier t ,  dasJsie e in , , level  ofno r isk"  vorschreibe'

Die Richtlinie spricht jedoch von nachteiligen Ausrvirkungen,

nicht  von Ris iken.  Im übr igen is t  , ,no r isk"  in der Bio logie n icht

vorste l lbar.
23) Dazt s. unten B I 2 a) cc).

24j S. dazu im Zusammenhang des Gentechnikrechts Calliess/Korte'

Das neue Recht der Grünen Gentechnik im europäischen Ver-

rval tungsverbund, DÖV 2006'  1 '0tr  /1 '1I

25) EuGH v.  5 5.1998 -  C-1BO/96 (BSE),  51g 1998'  I -226s'

Rdnr.99;  EuG v.  11.9.2002 -  T-13/99 (Pf izer) ,  S19 2002, I I -

3305 Rdnr.  139.

26) EuG v.  1 '7.9.2002-T-13/99,  Rdnr '  143'  Das Ger icht  ver langt '

dass das Risiko ,,auf der Grundlage der [ ] verfügbaren rvis-

senschaftlichen Daten gleichrvohl hinreichend dokumentiert

erscheint" (Rdnr. 144). Der im deutschen Recht gebräuchliche

Ausdruck , ,Anhal tspunkte" (vgl  $ 11 Abs l  ChemG; dazu

BVerrvG NVr'vZ 1992, 985) erscheint hier etrl'as präziser'

ä Spri.ger



-Winter, 
Naturschutz bei gentechnisch veränderten Organismen

Genehmigungsverweigerung nicht kommen muss: Das
Stufenkonzept der gentechnischen Risikoprüfung - vom
gesch lossenen Sysrem über  d ie  exper imente l le  Fre ise tzung
zum Inverkehrbringen - könnte dafür sorgen, dass der vor-
l iegende'Wissensstand ein lJrtei l  über die Grenze zwischen
vernachlässigbaren und untragbaren Risiken erlaubt. Auf-
lagen zum Monitoring ermöglichen, noch offene Hypo-
thesen in der Nachmarktphase begleitend zu überprüfen.
In der Praxis führt dies dazu, dass kaum je angenommen
wird, der'Wissensstand reiche nicht aus.

Zum Zweiten ist die ljnterscheiduns von direkten und
ind i rek ten  Ausrv r rkungen ' -  hervorzuhäben.  S ie  bedeuter .
dass nicht nur schädliche Auswirkuneen des GVO auf den
mit ihm in Berührung kommenderiEndpunkt (2.8. den
Menschen oder eine Pflanze, der oder die den GVO auf_
nimmt) zu vermeiden sind, sondern auch soiche schädliche
Auswirkungen, die über dazwischentretende Faktoren aus-
gelöst werden. Anhang II  RL 2001/18/EG definiert die
indirekten Auswirkungen wie folgt:

,,,Indirekte Auswit*ungen' sind die Auswirkurgen auJ die
menschliche GesurLdheit oder die Umwelt, die durch eine Kau-
salkette uon Ereigrtissen, z. B. durch Wechsebuirkungen ntit
anderen Organismen, Ubertragung uon genetischem Materi-
al oder Anderungen der Wrtuendung oder der Handhabung,
ausgelöst werden."

Systematisierend könnte man zwischen natürl ichen Ver-
mitt lungen (Verrvi lderung, horizontaler und vert ikaler
Gentransfer, Nahrungskerte, etc.) und gesel lschaft l ichen
Vermittiungen (Anderung der Chernikalienveru-endung,
r l e .  F t t t e L t f n l o c  c r .  

" , n t e r ; c h e i d c n . 2 B
Dabei können die Ausrvirkungen sofort oder später auf-

treten, ohne dass aber für das ,,später" eine zeit l iche Grenze
angegeben wird. Als Beispiele für eine spätere Auswirkung
nennen die Leit l inien der Kommission zu Anhans II  RL
2 0 0 1  l S z E G : ' : "

.  die Verkieinerung der Zielpopulat ion von Insekten
rvirkt sich auf die Populat ion anderer Insekren aus,
oder

. ein invasives Verhalten eines GVO entwickelt sich ersr
mehrere Generationen nach der absichtl ichen Freiset-
zung.

Drit tens zwingen die zit ierren Art ikel 4 Abs. 3 und 13
Äbs. 2 a) P.L2001 /18/EG dazu, unterschiedl iche den GVO
aufnehmende l jmrvelten in Betracht zu ziehen. Dieser Ge-
sichtspunkt wird durch die Leit l inien der Kommission zur'
UVP rvie folgt konkretrsiert:
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lich ist.  Das Schutzniveau u.ird vielmehr aus dem jeweils
bestehenden Charakter der betroffenen Lebensräume ab-
geleitet.

bb) Methodologie der Risikoabschätzung

Die soeben behandelten Maßstäbe der Genehmigung der
Freisetzung sind auch für das Instrument maßgeblich, das
die Entscheidung vorbereitet, nämlich die Risikoabschät-
zung durch die sogenannte LJVP.33 Die Maßstäbe geben
der UVP eine grundsätzliche Orientierung hinsichtlich
der Gewissheitsbasis, der zu beachtenden Äuswirkungs-
pfade und der Schutzgüter. Die UVP sol l  diese Maßstäbe
durch eine differenzierte Methode der Risikoabschätzuns
und der Auswahl von Maßnahmen des Risikomanasemenl
konkretisieren.

aaa) Inhalt der UVP

Die UVP besteht nach den bereits erwähnten Leit l inien aus
sechs Schrit ten.

In Schrit t  1 sol len die dem GVO inhärenten Eisenschaften
identi f iziert werden. Sie stel len Risikofaktoren dar. die ie
nach den Umrveltbedingungen und Verr,vendungsrveisin
zu Risiken führen können. Als Risikofäktoren selten z. B.
das Potential,

.  Krankheiten zu verursachen,

. die Populat ionsdynamik und die genetische Vielfalt
von Arten im Aufnahmemil ieu zu beeinf lussen,

. die Biogeochemie zu stören, insbesondere den Ab-
bau von Kohlenstoffund Stickstoff^im Boden zu ver-
schlechtern, und

. landwirtschaft l iche Praktiken zu verändern.
In Schrit t  2 sind für jede festgestel l te schädliche Auswir-
kung die Folgen für andere Organismen, Populat ionen,
Arten oder Okosysteme zu berverten, die mit dem GVO
in Berühruns kommen. Dabei wird auf die zu erwarten-
de Schadenshöhe (Ausmaß der Auswilkungen) abgestel l t .
Diese kann von der genetischen Konstruktion, den ermit-
telten schädlichen Ausr'virkungen, der Anzahl der freige
setzten GVO, der aufnehmenden ljmwelt, den Freiset-
zungsbedingungen und den Kontrol lmaßnahmen sou-ie
der Kombination al ler Faktoren abhäneen.

Dre  Bewer tung der  schäd l ichen Ausr r l j r kungen so l l  in  d ie
v ie r  Kategor ien  . .schwerwiegend" .  . .mäßig" ,  . ,ger ing [L ig ig"
und , .zu  vernach läss igen"  ges tu f t  werden:

. Äls , ,schr,r, 'erwiegend" wird z.B. angesehen ,.eine er-
hebl iche Veränderung des Vorkommens einer oder
mehrerer Arten andeier Orsanismen. einschl ieß1ich
bedrohter und nützl icher Arien, auf kurze oder lan-
ge Sicht" wie eine ,,zahlenmäßige Verringerung oder

,,Für jedeJestgestelhe sthädliche Auswirkung sind die Folgen
für andere Organismen, Populationen, Arten oder Okosysteme
zu bewerten, die nit  dem CVO in Berührunp konunen."3o
,,Darüber hinaus kann auth ein breites Spektium uon (stattd-
ortsspezifschen oder gebietsspezifischen) Umweltmerkmalen
zu berücksichtigen sein. Für die Einzefallbewertung kann
es uon Nutzen sein, gebietsspeziJische InJormationen nach
Habitatgruppen zu ordnen, um die für die jeweiligen CVO
releuanten Aspekte des Aufnahmemilieus etfassen zu kön-
nen (beispielsweise pfanzenkundliche lnformationen über
das Vorkommen kreuzbarer uilder verwandter PJTanzen uon
CVO-Pfanzen in uerschiedenen landwirtschaftlichen oder
natürl ichen Lebensräumen in Europa)."31

Die Leit l inien lenken damit die sentechnikrechtl iche Ri-
sikoprüfung auf unterschiedl iche 

-Lebensräume 
und Arten.

Dies ist unler dem Naturschutzaspekt bedeutsam. Eine
Binnendifferenzieruns gemäß naturschutzrechtl ichen Ka-
tegorien, wie etu'a ein Ver-uveis auf die Lebensraumtypen
u n d  A r r e n  d e r  F F H -  u n , l  , l - *  \ / ^ - ^ 1 . ^ L , , i -  D  ; - L t l i n i e r 2  e r -
fo lgt  al lerdings n ichr.  p.sr. i . r ' ,$ 'äh i l ' . ; ; 'ö; t . ; i t . ; ; ;
aufzu definierende Erhaltunssziele und Schutzzwecke und
tragenden Bestandtei le, . , .- ie sie im Narurschurzrecht üb-

27) Das englische und französische direct,/indirect wird im Deut-
schen uneinheitlich aber synonym mit unrnittelbar/nittelbar
oder direkt,/indirekt übersetzt.

28) Brand/Winter, Rechtliche Maßstäbe der Risikobervertung und
des Risikomanagement in der BRD, rn Breckling/Brand/Winter,
Fortschreibung des Konzepts zur Bervertung von Ris iken bei
Freisetzungen und dem In-Verkehr-Br ingen von GVO, UBA-
Ber ichte 3/04,  Ber l in 2004, S.  21.2f f . /248f .

29) Entscheidung 2002/623/EG der Kommission über Lei t l in ien
betrefend Ziel, Faktoren, Grundprinzipren und Methodik der
UVP genäß Änhang I I  der RL 2001/18/EG vom 24.7.2002,
Äbl .  L 200 S.  22,  unter  Kap. 2.

30) Lei t l in ien Abschn. 4.2.2 Absatz 3.
31) Lei t l in ien Kap. 3.  Spiegelstr ich 3 Absatz 4.
32) RL 92/43 /EWG des Rates vom 21. 5. 1992 ztr Erhaltung derna-

türlichen Lebensräume sorvie der rvildlebenden Tiere und Pflan-
zen ,  Ab l .  L  206 ,  S .  7 ;P .L79 /1Q9 /EWG des  Ra tes  vom 2 .4 .1979
i iL--  , r ; -  E,L.1. , . - -  r - -  s , i ld lebenden Vogelar ten,  Abl .  L 102,
s . 1 .

33) Die engl ische Bezeichnung ist  environmental  r isk assessment.
Man hätte diese besser mit Umrveitrisikoprüfung übersetzen
sollen, um Venvechslungen mit der UVP im Anlagen- und Pla-
nungsrecht  zu vermeiden.
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e ine  kompler re  Ausror rung e iner  Ar t  n l i t  negr t i \en
Auss'irkungen auf das Funktionieren des Okosl's-
tems". die . ,wahrscheinl ich nicht ohne-W.eiteres rück-
gängig zu machen" ist.

.  A ls  . .mäßige  Ausu i rkungen"  werden fü r  n rög l i ch
gehalten z.B. , ,erhebl iche Veränderungen der Popu-
lat ionsdichte anderer Organismen, die jedoch nicht
die völ l ige Äusrottung einer Art oder eine erhebliche
D^^;-,*;-Lri^.,-^ einer bedrohten oder nützl ichen Art
zur Folee hat."

.  A ls  . .ge- r ing füg ige  Ausu ' i rkungen"  u 'e rden [ü r -  mög-
l i ch  geha l ten  z .B .  . .une rheb l i che  Veränderungen der
PopuJat ionsd ichre  ande ler  Organ ismen [ . . .1 .  d ie  n ich t
zu einer r 'öl l igen Ausrottung einer Populat ion oder Art
anderer Orsanismen führen und das Funktionieren
des Ökosystems nicht beeinträchtigen. Dabei dürfen
ausschl ießl ich Organismen, die kurz- oder langfr ist ig
nicht bedroht und nicht nützlich sind, betroil^en sein."

. Als ,,zu vernachlässigend" r,r''erden solche Ausr'vir-
kunsen fü r  möq l i ^L  ^^ r -^ r . ^ -  r . - ;  r ^ - . ,n  ke inc  er_
heblichen Veränderungen in den Populat ionen in der
(Jmrvelt oder in Ökosystemen auftreten.3+

Die möglichen Äuswirkungen sol len dann anhand sämt-
hcher betloffener'  ökolosischer Größen und unterschied-
l icher Grade von Unsicherheit aufsel istet werden.

In Schrit t  3 sol l  die Wahrschernl ichkeit des Auftretens
der schädiichen Ausrvirkungen bervertet r,verden, wobei
jede Ausl ' i rkung einzeln betrachtet wird. Zr berücksich-
t igen sind dabei die Risikofaktoren, die Anzahl der ausge-
brachten GVO, die Wahrscheinl ichkeit und Häufigkeit des
Gentransfers, das Aufnahmemil ieu und die Freisetzungs-
bedingungen.

Die 
'Wahrscheinl ichkeit 

des Eintr i t ts sol l  fär lede Aus-
w i rkung a ls  . ,g roß" ,  . .mäßig" ,  , ,ger ing füg ig"  oder  , , zu  ver -
nachlässigend" eingestuft werden, rvobei aber keine genaue

Quantifi zierung angestrebt r,vird.
In Schrit t  4 sol l  für .1eden Risikofaktor zusannenge-

stel l t  werden, r.vie die unterschiedl ichen Schadenskatego-
r ien  (g roß.  n räß ig .  ger ing fug ig  und zu  vernach lJss igen)  den
unterschiedl ichen'WahrscheinLchkeitsstufen (groß. mäßig,
gering, zu vernachlässigend) zugeordnet sind. Zusätzl ich sol l
das Ausmaß an Llnger'r'issheit bestimmt rverden, und zrval
unter Ejnbezug von Annahmen und Extrapolat ionen der
vorängegangenen Ber,vertungsschrit te, unterschiedl icher
rvissenschaft l icher Meinungen und Be\Ärertungen und der
bei einer Prosnose vorhandenen Erkenntnisunsicherheiten.

In  Schr i t r  5  so l len  St ra reg ien  [ü r  da .  Managernent  der
Risiken einer absichtl ichen Freisetzuns (oder des Inver-
kehrbringens) erarbeitet w-erden. Das Aisiko-anagemenr
sol l  so konzipiert sein, dass entdeckte Risiken kontrol l iert
und lJngervissheiten einbezogen r,verden. Bei al lem müsser-r
die Vorsichtsmaßnahmen (Mantelsaat, Sicherheitsabstand,
etc.) im Verhältnis zum Risiko und der lJngewissheit an-
gemessen sein. 

'Weiterhin 
sol l  das Risikon-ranagement f lc-

xibel sein und sich dem Stand der'Wissenschaft anpassen.
Unterschiedl iche Maßnahmen sind denkbar, unter anderem
Möglichkeiten, physische oder biologische Schranken zu
errichten oder speziel le Einschlussmaßnahmen festzuiegen.

In Schrit t  6 wird das Gesarntr isiko bestimmt. Darunter ist
eine Zusammenfassung al1er genannten Risiken und Un-
gewissheiten des zu ber,vertenden Antrags samt Schadens-
höhe und Eintr i t tsrvahrscheinl ichkeit zu verstehen, wobei
die vorherige Ausbringung anderer GVO beachtet werden
rnuss. Die durch Managementmaßnahmen erzielbare Risi-
kominderung ist dabei in Rechnung zu stel len.

Auf dc'r Grundlage der UVP sol len für die Genehmigung
bzr'v. Ablehnung Schlussfolgerungcn gezogen u, 'erden.

bbb) Ber.r'ereung

Es steht nicht in neiner Konpetenz, Vorschläge zur'W.eiter-
entwickluns des UVP-Konzepf s zu machen.15 Nur einiges
sei bemerkt. rvas einem Fachfremden auffdl l t  und bei nähe-

Winter, Naturschutz bei gentechnisch veränderten Organismen

rer untersuchung auch rechtlich relevant werden könnte.
Nach herrschender Rechtsprechung36 fäl l t  die Risikobe-
M'ertung zu-ar grundsätzl ich in die,,Entscheidungspräro-
gative" der Exekutive, doch ist gerichtlich zu überprüfen,
,,ob die Genehmigungsbehörde ausreichende Daten ermit-
telt  und ihrer Bewertung zugrunde geiegt (hat) sowie ob
diese hinreichend vorsichtig ( ist)." Daten einer Bervertung
zugrunde zu legen ist aber Angelegenheit des Konzepts der
Risikobewertung.

Das Pri i fkonzeot der UVP ist dem klassischen Schema
der Risikoabschätzung bei Chemikal ien angenähert,  ohne
dass aber deuti ich wird, ob eine solche l jbernahme der An-
dersart igkeit  der gentechnischen Risiken gerecht wird, und
inwieweit das Konzept der Unterschiedl ichkeit der Risiken
Rechnung tragt. Zu diskutieren wäre, ob die für Chemi-
kalienbewertung zentrale lJnterscheidung zwischen den
intrinsischen E i genschaften der Stoffe (hazar d assessment)
und den Exposit ionsbedingungen (exposure assessment)37
auf GVO passt, oder ob es sich empfiehlt ,  in Anlehnung
an Konzepte der Technikfolgenabschätzung eherin Fehler-
u n d  E l e i g n i s b ä u m e n  z u  d e n k e n .  i n  d e n e n  j e r v e i l s  E i g e n -
schaften, Ausbringungsbedingungen, Ausrvirkungspfade
und Einwirkungsrveisen in komplexen Ketten zusammen-
gefügt werden.38

Soweit es die Belvertung der schädlichen Auswirkungen
(als schu,'erwiegend/mäßig/geringfügig/zu vernachlässigen
oder  mi t  ande ler  Begr i f f i i chke i t )  angeht .  l iegr  inz r ; t ' i schen
eine dif ferenziertere Methodik vor, die Eingang in die
Leit l inien der Kommission f inden könnten. Sie kombiniert
die Wert igkeit  des Schutzgutes mit der Intensität der Be-
einträchtigung und 1ässt beides durch Expertenbefragung
skalieren.3e

Für besonders schützensr'verte Lebensräume und Arten,
u'enn sie betroffen sind, empfiehlt  es sich, im Rahmen der
UVP eine abgesonderte Verträgl ichkeitsprüfung zu erar-
b e i t e n .  d i e  d e l  M e t h o d e  n a c h  d e r  a l l g e m e i n e n  U V P  f o l g r .
aber wegen des besonderen Gegenstandes eine genuine
Betrachtung erfährt und dementsprechend ein besonderes
Kapitel der UVP darstel l t .

Posit iv hervorzuheben ist der l jmstand, dass die UVP
nicht nur Aussagen auf der Objektebene treffen, sondern
sich ref lexiv auch über die eigene Abschätzungssicherheit
äußern so1l. Diese Unterscheidung von Aussagen über'
Schadenshöhe und Eintr i t tsrvahrscheinl ichkeiten auf der
einen Seite und über Abschätzunsssicherheit aufder ande-
ren  r räg t  e inem Pet j tum Rechnung.  das  der  Wissenscha[ r -

34) Die Beispie le werden im Text  der Konmissionsle i t l in ie über-
r v i egend  i n r  Po ren r i a l j ,  ( . . könn ten  . . .  se i n ' ' )  ang r f üh rc .  Das  ze ig t .
dass die Konnission selbst  noch auf  der Suche ist  und den Mit -
g l iedstaaten Spiel raum lässt ,  aus der Praxis heraus eigene Kr i te-
r ien zu bi lden.

2 ' \  7 ' -  r^^Lr: -L^-  r -^L- l '^  s.  Hl1 l ,  Conceptual iz ing r isk assessn-rentJ J /  L u r

methodology for  genet ical lv  nrodi f ied organisms, Environ.  Bio-
safety Res.  4 QA05) 67-f  0.

36) Zusammenfassend OVG Ber l in,  Beschl .  v .  9.7.1998 -  OVG 2
S 9-97, abgedr. tn Eberbach/Lange/Ronellenftsrlr GenTR/Bio-
MedR, Entscheidungen Nr.  10 zu \  16 GenTG.

37) Vgl .  dazu grundlegend Ad hoc-Konmission , ,Neuordnung der
Verfahren und Strukturen zur Ris ikobewertung und Standard-
setzung inr  gesundheir l ichen lJmr.vel tschutz der Bundesrepubl ik
Der,r tschland" (genannt Ris ikokomruission),  Abschlussber icht ,
veröff. durch Bundesamt für Strahlenschutz 2043.

38) So die Vorschläge des Ber ichts des Natronal  Research Coun-
ci l .  Risk assessment models:  Environmental  ef fects of  t ransgenic
plants -  The scope and adequacy of  regular ion,  Washrngton (Na-
tional Academy Press) S. 93 100. Äufgegriffen von NIeier/Hil-
üerk,  Fau: . r is t ische Indikatoren für  das Moni tor ing der L lmrvel t -
r r  i r kungen  gen rechn i sch  re rände r re r  O rgan i .men ,  Bonn  (B f t . - x t )
2005,  s .  s0f f .

39) Kou,'arik/Heink/Bartz,,,Okologische Schäden" in Folge de r Aus-
h . i n q r r r q  q e n t c c h n i r c h  ̂ - : -  l  -  ^ -  ^ - ^  - ; ' *  ' . .  ' n  F r e i l a n d  -

Entrvrcklung einer Begr i f fsdef in i t ion und eines Konzeptes zur
Ope ra t i ona l i ' i e rung .  Bonn  /Bn i  )  2nno .
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Winter,  Naturschutz bei  gentechnisch veränderten Organismen

l iche Beirat Globale lJmrveltveränderungen (WBGU) in
seinem Jahresgutachten 1998 aufgestel l t  hat.a0 Angesichts
des noch jungen Forschungsstandes zur Gentechnik r,vürde
die Beurtei lung der Abschätzungssicherheit wohi einen ei-
genen Refl exionsschritt erfordern.

cc)  R is iko-Nutzen-Abwägun g

Die gemeinschaftsrechtl ichen Maßstäbe und ihr Nieder-
schlag in der Methodik der UVP erwecken den Eindruck,
als sei für die Genehmigung al lein auf dre Vermeidung
von schädlichen Ausr'virkunEen abzustel len. Diesem Ein-
druck tr i t t  die Zweck-Risiko-Abu-ägung des $ 16 Abs. 1
Nr. 3 und Abs. 2 GenTG entgegen, nach der die Geneh-
migung zu ertej len ist,  rvenn ,, im Verhältnis zum Zweck
der Freisetzung [bzw. des Inverkehrbringens] unvertretbare
schädliche Einwirkungen [. . . ]  nicht zu erwarten sind". Die
Abwägung f indet im Gemeinschaftsrecht keine deutl iche
Entsprechung. Dem-Wortsinn des $ 16 Abs. 2 GenTG nach
müssten schädiiche Einr,virkungen in Kaufgenommen wer-
den, wenn sie im Verhä1tnis zum Zv-eck vertretbar sind.
Nach Art.  4 Abs. 1 kL 2001 /18/ EG sind dagegen al ie ge-
eigneten Maßnahmen zu treffen, um jede nachtei l ige Aus-
wrrKung zu vermelo.en.

Festzuhalten ist zunächst, dass Erwägungen der Zn'ecke
der Freisetzung keinesfal ls dazu führen dürfen, dass vor-
hersehbare erhebliche Schäden an Gesundheit oder [Jm-
rvelt  hingenommen r,verden. Eine Abwägung ist vielmehr
nur im Vorsorgebereich zuzulassen.al Sie ist insofern nicht
r isikogeneigt, sondern r isikoavers. Sie würde eine trans-
parente Auseinandersetzung über die Zulassung bei unge-
rvissen oder wenig wahrscheinl ichen schädlichen (genauer-:
nachtei l igen) Auswirkungen ermöglichen. Die binäre Vor-
stel lung, schädliche (nachtei l ige) Ausw-irkungen seien ent-
weder zu erwarten odel nicht zu erwarten, zrvingt zu einer'
E n t s c h e i d u n g .  d i e  v o n  d r r  l { e a l i t a t  h ä u f i g  n i c h t  g e s r ü t z r
rvird. Es ist empir isch nachu.eisbar, dass Entscheider in lorv
risk-Situationen Nutzenvorstel lunsen einbeziehen.a2 Dies
sol l te offengelegt u'erden müssen. I) ie deutsche Dogmatik
erfasst diesen Bewertungsaspekt mit der Sentenz, Restr i-
siken seien als sozialadäquat hinzunehmen.a3 Dabei s' i rd
das  , .soz ia ladäquat "  jedo ih  in  e ine  Rechr , lo lge  gedrängt .
'"vährend es eigentl ich Vor,aussetzung dessen sein sol l te,
was hingenommen rverden muss. Das Restr isiko ist des-
halb nicht eigentl ich ein Risiko, rvelches rein narurwissen-
schaft l ich gegeben ist,  sondern eines, das sich erst bei einer
Bervertung herausstel l t .  Als , ,sozialadäquat" kann es gelten,
wenn sich in einer lorn- r isk-Situation bei Gesamtbetrach-
tung ein Nutzen ergibt.

Eine RisikorNutzen-Abwägung hi l f t  auch aus dem
Streit  zwischen ökozentr ischem und anthroDozentr ischem
Ansatz hinsichtl ich der Zielorsanismcn herius. Fasst man
die,,nachtei l igen Auswirknngitr" ökozentr isch, wäre die
Ausbringung z.B. von insektentoxischem gentechnisch
modif iziertem Saatgut unzulässig. Das wäre im Ergebnis
nicht akzeptabel. Fasst man den Ausdruck dagegen anrhro-
pozentr isch, würden die bekämpften Insekren a1s Schäd-
l inge wahrgenommen, deren Zerstörung keine nachtei l ige
Auswirkung darstel len kann, weil  ja ein Schaden beseit igr
wird. Problematisch an dieser Lösung ist,  dass sie nicht re-
f lekt iert,  dass Schädhnge eigene ökosystemare Funktionen
erfül len. Deshalb ist eine dri t te Lösung vorzuziehen, die
zwar von einer ökozentr ischen Sicht ausseht und die Zer-
s rörung von anderen Organ ismen a ls  nachre i l ig  reg is r r ie r t .
aber erst über eine Abwägung mit den Zwecken der Aus-
b r i n g u n g  z u  d e m  U r r e i l  g e l a n g r .  o b  d e r  N a c h t e i l  h i n g e -
nommen u'erden kann.

Mi t  dem-Wor t lau t  des  Ar t .  4  Abs .  1  RL 2001/18 /EG,
nach dem jede nachte i l ige  Ausr i  i r kung zu  vermeiden is t ,  i s r
das Abr'vägungskonzept vereinbar, \ \ 'enn man den Ausdruck
. .nachte i l ig "  im L ichre  des  Vo lsorgepr inz ips  a ls  Ergebn is  e i -
ner Bi lanz versteht, innerhalb derer einzelne negative und
posit ive Ausr,virkungen abgeglichen lverden können. Da die
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Abb. 3: Ubersicht über Risikomaße und Rechtsfolsen

Endpunkte der Ausrvirkungen die menschliche Gesundheit
und die Umwelt sind, bedeutet dies zugleich, dass auch auf
Seiten der vorteilhaften Ausr'virkunsen nur solche zählen
können. die sich auf die rnenschl ichJGesundheit und (Jm-
rvelt  (einschl ießl ich der darauf gerichteten Forschung) be-
ziehen. Es r.vird also eine ökologische Gesamtsicht errnög-
hcht, die das Potential der Gentechnik, die Landrvirtschaft
hinsichtl ich Chemie- und Energieeinsatz zu verbessern,
nicl-rt  ausblendet, sondern zur Geitung bringt.aa

Die Err 'vägung von Vortei len der Ausbringung macht es
erforderl ich, dass im Genehmigungsverfahren die dafr ir  re-
levanten Daten erhoben r,r 'erden, d. h. insbesondere Infor-
mationen über die Ausbringungszwecke und ihren Nutzen.
Hierfür sieht die Methodologie der UVP . ledoch keinen
eigenen Schrit t  vor. Ztvar gehören Nutzengesichtspunkte
nach re rbre i te te r  Auf fassung zur  Suche nach gee ignerer r
Managementmaßnahmen. 

-Wenn 
diese Suche methodisch

nachvollziehbar und im möglichen Umfang wissenschaft-
i ich begründet sein sol l ,  muss die Risikoabschätzungjedoch
um senau umschriebene Schrit te der Maßnahmenauswahl
und -bervertung (option assessment) etgänzt r,verden.a5 Zun'r
Beispiel wäre zu erheben, inlr ' ' ierveit  der GVO den Einsatz
von chemischen Pfl  anzenschutzmitteln vermindert.

dd) Verknüpfungen

Schließlich fehlt es alrch an einer sinnvollen Verknüpfung
von Kenntnisstand, Eintr i t tsprognose, Schadensausmaß und
Nutzen-/Risikoabrn'ägung. Einen Vorschiag in diese Rich-
tung enthält die Ubersicht (Abb. 3).46 Nach der darin vor-
geschiagenen Struktur ist die Genehmigung zu versagen,
wenn der Schaden erheblich und sein Eintr i t t  hinreichend
wahrscheinl ich ist.  Ist der Schadenseintr i t t  ungewiss, u'ei l
die Wissensbasis (etwa Kenntnisse aus untersuch,-nocn i ,r

40) WBGU, Welt  im'Wandel :  Strategien zur Bes-äl t igung globaler
lJmrvel t r is iken.  Jahresgutachten 1998. Ber l in,  1999, S.  53i

41) So auch die Mit te i lung der Kommission über d ie Anu,endbarkei t
des Vorsorgepr inzips.  nach der d ie Abrtägung r-erhäl tnrsmäßig,
n icht  d iskr iminiere nd,  kohärent  und t ransparent  sein muss (Kom
(2000) 1 endg.,  S.  3) .

42) Vgl. zum Chemikalienrecht Winter/Cützl<y /Hdnsjüryens, Dre
Abrvägung von Risiken und Kosten in der europäischen Chemi
kal ienregul ierung,  UBA Ber ichte 7 /99,  S.  23Lf  .

43) Vgl. daz'.t Wdhl in Landmann/Rohmer, Umu'eltrecht. Bd. ll
GenTR $6 Rdnr.  15f f .

4,1)  Ahnl ich Brand/Wi lüer,  (Fn.  28),  S.  250f .
45) So die Vorschläge der Ris ikokommission,  (Fn.  37).
46) Weiterentu.ickelte Fassung des Vorschlags ton Bretklhg/Brand/

Winter ,  (Fn.2B).  S.  386
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geschlossenen System) für eine fundierte Beurteilung n^icht

äusreicht, ist die'Ablehnung nur eine vorläufige oder erfolgt

eine Genehmigung mit Auflagen zur'Wissenserzeugung.
Eine Abwägutrg d.i Risikos mit dem Nutzen der Ausbrin-

suns daee sen irfolet in drei Fäl len: u"enn der mögliche

5.hid. r., 
""Ä.bl ich, alb er sein Eintritt wenig r'vahrscheinlich

ist, r,venn der Schaden, obrvohl sein Eintritt u''ahrscheinlich

ist, vorhersehbar geringfügig ist, und wenn der Schaden

vorhersehbar geringfügig ist,  über seinen Eintr i t t  aber kei-

ne Prognose möglich ist.
Allerdings kommt es in der Genehmigungspraxis für Frei-

s.tr.rttg.tt jedenfalls aus Sicht des BVL kaum je zu der Not-

r,vendigkeii, in eine Nutzenabu'ägung einzutreten. Auch in

derjüngeren Praxis bestät igt sich der bereits früher gervon-

.r..r. Ei.rdti;ckr7, dass direkte Äuslvirkungen als nicht schäd-

lich angesehen und indirekte Ausrvirkungen überhaupt ver-

neint oder ebenfalls als unschädlich eingestuft werden.
In einer neueren Freisetzungsgenehmigung für herbi-

zidresistenten Bt-Maisas führte das zuständige BVL zum

Beisoiel aus.
. eine Üb".t."grl t tg des Tlansgens durch Pollen sei in

Ermangelung von Kreuzungspartnern nicht zu erwar-
ten ;  . .

'  eine Übertragung auf anderen Mais könne durch Ab-
standsflächen und Mantelsaat minimiert lverden*';

.  ein horizontaler Gentransfer sei sehr unwahrschein-
l ich; fdnde er statt ,  r ,vürde die Gesamtfrequenz des
Transgens in der lJmwelt nicht erkennbar erhöht;
ökologische Konsequenzen eines solchen Gentransfers
seien nicht rvahrscheinl ich;

. das zur Elzeugung des GVO verwendete agrobacteri-
um turlefaciens könne sich in seltenen Fäl len rveiter
ausbreiten, sei aber , ,disarmed", d.h. nicht mehr zu
einer Tumorbi ldung in Pflanzen befrJhigt;

.  die Weitergabe des Transgens an Wildtypen des agro-
bacterium sei ebenfal ls sehr unwahrscheinl ich; f inde
sie dennoch statt und werde in einer Pflanze ein Tu-
mor verursacht, werde dadurch aber keine neue Pflan-
ze entstehen, die das Transgen verntehren könne.

b) Naturschutzrecht

aa) Materiel le Maßstäbe der Schadensvermeidung

Für den Zusammenhang der Ausbringung von GVO sind
diejenigen Regelungen des Naturschutzrechts relevant, die
Lebensräume und Arten schützen. Beim Artenschutz ist da-
bei zu beachten, dass er auf zr 'veierlei Typen von Beeinträch-
t igungen reagiert,  nämlich einerseits auf die Störung und
Entnahne aus der Natur, auf die Abschnitt  5 des BNatSchG
eingestel l t  ist,  und andererseits aufdie Verschlechterung der
Lebensbedingungen in ihren Lebensräumen, auf die sich
(neben anderen Zielen) Abschnitt  ' l  des BNatSchG richtet.
Gentechnische Risiken beziehen sich auf beide Arten der
Beeinträchtigung: Eine transgene Pflanze kann zum Bei-
spiel -  durch Ausbildung von Dominanz - einen bestimmten
Lebensraurn verindern, sie kann aber auch - durch toxische
Eigenschaften - Popuiat ionen von Arten unnrit telbar beein-
trächtigen. Die unmitrelbare Beeinträchtigung wird zwar
auch durch den Lebensraumsdhutz erfasst, doch reicht der
räumliche Anwendungsbereich der artenschutzrechtl ichen
Anforderungen weiter und bedient sich auch z.T. anderer
Prüfnaßstäbe. Dies muss in der Verträglichkeitsprüfung für
die Ausbringung von GVO berücksichtigt lr'erden. lJm aber
die Komplexität der Abhandlung nicht zu überziehen, sol l
im Folgenden dasjenige Naturschutzrecht, das Lebensräume
als solche und als Träger von bestimmten Arten schützt,  im
Vordergrund stehen. Trotzdem u'ird an geeigneter Stel1e auf
die artenschutzrechtl ichen Aspekte hingerviesen.

Explizi te Vorgaben enthä1t $34a BNatSchG. Die Vor-
schrif t  verlangt, dass Freisetzungen von GVO, sor'r 'ei t  sie

,,geeignet sind", ein Natura-2000-Gebiet , ,erhebl ich zu
beeinträchtigen", , ,auf ihre Verrrägl ichkeit n.r ic den Erhai-
r u n q s z i e l e r r "  d e s  G e b i e t s  . . z t r  ü b e r p r ü f e n "  s i n d

-Winter, 
Natr,rrschutz bei gentechnisch veränderten Organlsmen

Genauer zu kiären ist,  was die Eignung zur erheblichen
Beeinträchtigung bedeutet. Diese 

-Vora-ussetzung 
macht

eine Vorprüfung nötig, Bei dieser ist nach dem ers'ähnten
Urteil des EuGH das Vorsorgeprinzip anzuu'enden. Der
Maßstab des EuGH für die Vorprüfung ist recht streng. Es

darf , ,nicht ausgeschlossen" sein, dass das Vorhaben das Ge-
biet erheblich beeinträchtigen wird. ,,Bei Zu'eifeln" muss
eine Prüfung erfolgen.50 Erkenntnistheoretisch gesehen ist
damit eine unüberwindbare Hürde aufgerichtet, denn aus-
qeschlossen werden kann nichts und Zr'veifel gibt es immer.

im Gesetzesvol lzug bedeutet,,ausgeschlossen" dagegen

, .p rak t isch  ausgesch lossen"  und . .Zwe i [e l " , . vernünf t iger
2weifel".  Maßeeblich ist deshalb die auf Anhaltspunkte

gestützte Möglichkeit von Beeinträchtigungen. Sorveit es

äeren Erhebli ihkeit  angeht, wird manchmal vertreten' die

möglichen negativen Ausrvirkungen müssten dauerhaft und

von einiger Sihwere sein.51 Das ist mit dem vorsorgl ichen
Ansatz des EuGH kaum vereinbar.

Übtigetrs lässt sich Befürchtungen, durch eine niedrige

Schwelle der Prüfpflicht rvürden unnötige Verfahrenshür-
den aufgebaut, mit dem Hinweis begegnen, dass die FFH-

Verträglichkeitsprüfung nicht notr.vendig sehr umfinglich
sein muss. Der Ümfang hängt vom Gegenstand ab. Er kann

gering sein und rn'omöglich nur eine Papierseite umfassen,
*.tr . t  di .  Dinge einfach l iegen. Entscheidend ist letzt l ich,

ob es gel ingt, in die Vorprüfung und ein damit zu verbin-

dendei scoping möglichst vieie Betroffene einzubeziehen
und in einen Konsens einzubinden.

bb) Methodik der FFH-Verträgl ichkeitsprüfung

Weiterhin ist zu fragen, rvelche Methodik die Verträglich-
keitsprüfung verfolgen sol l te. Da mir für die Einzelheiten
die fachl iche Kompetenz fehlt ,  beschränke ich mich wie-

derum auf grundsätzl ichere Bemerkungen.
Nach genauerer Betrachtung der Kommissionsleit l inien

zur UVP und der Möglichkeiten einer Fortschreibung er-

gab sich, dass die UVP-Methodik sich der Problematik der

unterschiedl ichen Gebietsarten, auf die die Freisetzung von

GVO einrvirken kann, bewusst ist,  aber nach den einzelnen
Gebietsarten und Schutzzielen nicht ausreichend dif feren-
ziert.  Deshalb kann auf eine FFH*Verträgl ichkeitsprufung
nicht verzichtet werden.

Zt frasen ist weiterhin, ob die Prüßchrit te der FFH -VP

in die gäntechnikrechtl iche UVP integriert werden oder
eigenstindig sein sol l ten. Um die Frage zu beantworten,
isiein Bl ick auf ein Beispiel einer FFH-VP nützl ich. Eine

aussefei l te Methodik ist für Bundesfernstraßen entwickelt
woiden.t 'Das Beispiel zeigt,  dass die FFH-VP, r 'vei l  sie sehr

viele verschiedene Einwirkungen erfassen muss, weniger
ausdifferenziert ist als die UVP für Freisetzungcn und In-
verkehrbringen von GVO. Zum Beispiel ist der Grad der
Differenzierung hinsichtl ich der Beschreibung des Vorha-
bens und der Beeinträchtigungen viel gröber als die Erfas-
sung der Risikofaktoren, Belastungspfade, Schadensmaße,
'Wahrscheinl ichkeiten 

und Aussagesicherheit,  rvie sie in

den Schrit ten 1 bis 4 der Gentechnik-IJVP vorgesehen ist.

47) Fisahn, Die Genehmigung der Freisetzung gentechn'isch verän-

derter  Organisnen. Eine Fal ls tudie,  in:  
-Winter  

u a. ,  Die Prüfung

der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen. Recht

und Genehmigungspraxis,  UBA-Ber ichte 4/98,  1998, S.  25 f f .

48) Bescheid des BVL v.  11.  10.200'1,  Az.  6786-01-01,61' .
49) Genau genornmen ist dies kein Aspekt der UVP, n'eil der mög-

l iche Schaden ein re in ökononischer u 'äre.  Dennoch ist  d ie Fra-

ge re levant ,  r ryei l  d ie Freisetzungsentscheidung auch die Schä-

digung von Sachgütern,  d.  h.  d ie lntegr i tät  des Maises auf  dem

Nachbarfeld schützt.
50) EuG v 11.9.2002 (Fn.25) Rdnr.4 ' \ .
51) Sdink,  Die Verträgl ichkei tsprüfung nach der FFH-Richt l in ie,

UP I {  1999 ,  5 .417 t r . / 423 ; vg l .  Ce l l e rn r cn t r ,  (Fn '  1 ' l ) ,  S .79 .

52) Bundesminister ium für  Verkehr,  Bau- und Wohnungsrvesen,
Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung für den Bundesfern-

straßenbau, Ausgabe 2004.
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Andererseits fehlen in der Gentechnik-UvP nähere An-
forderungen an die Beschreibung des betroffenen Lebens-
raums bzw. der betrofrenen Arten. Solche An{brderunsen
könnten jedoch unschwer eingefügt werden. Dabei wäre
darauf zu achten, dass bestimmte Vorqaben des Natur-
schutzrechts zur Geltung kommen, r-rnä r-ar vermittelt
über die Begriffe Erhaltungsziele, Schutzzr,veck und für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzrveck maßgebliche Be-
standtei le des Gebietes.53

Es empfiehlt sich also, die geforderte Gebietscharakteristik
zu präzisieren und im Falle von Natura 2000-Gebieten um
Ausführungen zu den Erhaltungszielen, den Schutzzwe-
cken und den diese stützenden Bestandtei le zu erwelrern.
Die FFH-VP fär Freisetzunsen würde dadurch zum Be-
standtei l  der Gentechnik-UVP. Dabei könnte fal lbezoeen
entschieden r,verden, ob der Bezug zu dem FFH-Gebiet 1e-
r.r 'ei ls zusammen mit den sonstigen Risiken der Freisetzung
abgehandelt wird, oder für das betroffene Gebiet ein eigen-
ständiger Durchgang durch al le UVP-Schrirte erfolgt.

cc) Sonstige Schutzgebiete und Arten

Für sonstige Schutzgebiete, Biotope und Arren ist,  lvie be-
reits festgestel l t .  keinc eigene Verträgl ichkeitsprüfung vor-
gesehen. Es bestehen jedoch materiel le Gebote im Hinbl ick
auf die lJnterlassung bestimmter beeinträchtigender Hand-
lungen. Diese sind im Rahmen der gentechnikrechtl ichen
UVP zu berücksichtieen. Es wäre hi l freich, wenn auch in-
soweit Leit l inien ausgearbeitet u'ürden.

II. Inuerkehrbringen

Bevor nach der Einwirkung des Naturschutzrechts auf
die Genehmigung des Inverlehrbringens gefragt werden
kann, ist zunächst zu klären, welche Verfahrensmodali täten
in Betracht kommen (a). Erst r,venn klar ist, u,'elche Ver-
rvaltungsebenen zuständig sind, kann bestimmt werden,
'uvelche materiel len Maßstäbe aus Gentechnik- und Na-
turschutzrecht gelten (b) und über welche Verfahren diese
eingebracht werden (c).

1. Zuständige Verwaltungsebenen

Die Genehmigung des Inverkehrbringens von GVO (ge-
nauer: von Produkten, die aus GVO bestehen oder sie ent-
halten)sa erfolgt grundsätzlich nach dem Verfahren und den
Maßstäben der $$ 14-16 GenTG, die insow-eit die Bestim-
mungen der RL 2001 /18/EG umserzen. Die Grundzüge
des Verfahrens sind: pe. A-t-"- - i t  T T-r^-1.-en wird bei
der nationalen Behörde l' i l-nüi'-"ä;.if. Dieses lei-
tet eine Zusammenfassung der Kommiision zu. Das BVL
prüft die Vollständigkert d-er lJnterlagen und erarbeiter auf
der Grundiage der vom Antragsrel ler vorzulegenden UVP
einen Risikobewertungsbericht unrer Betei l igung rveirerer
Fachbehörden, darunter das Bfl \ .  Kommt das BVL zu
einem negativen Ergebnis, lehnt es den Antrag ab. Kommt
es zu einem posit iven Ergebnis, lei tet das BVL den Ber,ver-
tungsbericht mit r,veiteren Informationen der Kommissron
zu, die ihn den anderen MS weitergibt.  Die anderen MS
können Einrvände erheben. 

'WerdeÄ 
die Einrvände nicht

ausgeräumt, lässt die Kommission durch die European Food
S a l e t y  A g e n c y  ( E F S A )  u n d  i h r e n  A u s s c h u s s  f ü r  G V O s  e i n e
rvissenschaftliche Stellunenahme erarbeiren5s und trifft im
Regelungsausschussverfaf,ren56 eine Entscheidung. Die
nationale Behörde n-russ die Entscheidung umserzen, im
posit iven Fal l  durch Genehmigung des IVB, im negativen
Fall  durch Ablehnung des Antrags.5T Die Genehmigung hat
Geltune für al le MS.

F ü r  L e b e n s -  u n d  F u t t e r m i r r e l .  d i e  G V O  e n t h a l r e n ,  a u s
ihnen bestehen oder aus ihnen gewonnen oder hergestel l t
u'orden sind, gilt dagegen ein durch die VO 7829/2003 ge-
regeltes, stärker europäisiertes Verfahren. Der Antrag nebst
unterlagen wird zrvar r,veiterhin bei der nationalen Behör-
de - dem BVL - gestel l t .  Dieses leitet den Ancrao iedneh rn
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die dann federführende ,,Behörde" - die EFSA - weiter.
Die EFSA informiert die anderen MS und macht die Zu-
sammenfassung des Dossiers öffentlich. Sie erarbeitet mit
Hilfe ihres Ausschusses für GVO eine ,,Ste1lunsnahme"
(d .  h .  rvoh l  e inen Berver tungsber ich t ) .  wobe i  s ie  den Behör -
den der MS Gelegenheit zur Steliungnahme gibt.58 Sie kann
aber auch MS ersuchen, eine UVP zu erarbeiten.5e Bei Le-
bens- und Futtermitteln, die als Vermehrungsgut verwendet
rverden solien, besteht hierzu eine Verpflichtung.60 Die Stel-
lungnahme (rvohl nicht auch die möglicherweise eingeholte
UVP) wird der Kommission, den MS und dem Antragstel-
ler übermittelt und veröffenrlicht.61 Die Öffenrlichkeit kann
innerhalb von 30 Tagen dazs Stellung nehmen.62 Die Kom-
mission erteilt sodann im Regelungsausschussverfahren die
endgültige Genehmigung oder lehnt sie ab.63

Die Hauptunterschiede der Verfahren nach RL 2001 /18/
EG und VO 1829/2003 bestehen darin, dass im Rahmen
der  RL 2001/18 /EG

. die nationale Behörde autonom über die Ablehnuns
eines Antrags entscheiden kann6a,

. die nationale Behörde für die Risikobewerruns zu-
s t ä n d i g  i . r " ' .  u n d

. die Endentscheidung selbst bei Konfl iktentscheidung
durch die Kommission bei der nationalen Behörde
I ieg to6 .  d ie  z rvar  zur  LJmserzung verp f l i ch te t  . i s t . .1edoch
die Genehmigung de facto verzögern kann.67

Für Lebens- und Futtermittel wurde dieses Verfahren un-
ter dem Gesichtspunkt der wirtschaft i ichen Enrwicklung
der Gentechnik für zu zögeri ich gehalten. Deshalb u'urde
schrit tr 'veise die Kompetenz der nationalen Behörden zur
Negativentscheidung abgeschall- t ,  die Risikobewertu ng der
EFSA übertragen und die Genehmigung in die Zuständig-
keit  der Kommission hocheestuft.

Trotz der Unterschiedhchkeit der beiden senannren
Verfahren gibt es Überschneidungen beider Rechtsakte rm
Hinbl ick auf die materiel len Anforderunsen. RL 2001 /18/
EG ist in Teilen auch im Verfahren .rrÄ VO 1829 /2003
anzuwenden. Dies gi l t  für einige Begrif fsbestimmungen,

53) Vgl .  $ 10 Abs.  1 Nr.  9 und 10 mit  934 Abs.  2 BNatSchG.
54) Nach $ 14 Abs.  1 S.  1 Nr.  3 GenTG ist  auch das Inverkehrbr ingen

von Produkten genehmigungsbedürf t ig.  d ie aus solchen f re ige-
setzten GVO gewonnen oder hergestellt rvurden, für die noch
keine IVB-Genehmigung vor l iegt .  Dies geht  über d ie Ärt .  13
R l  2 0 0 1 , 1 8 / E C  h i n a u s .

55 )  D ie  Rege lung  i n  A r t . 28  RL  2001 /18 /EG,  d i e  e i ne  Änhö rung
des wissenschaft l ichen Ausschusses vorschreibt ,  rv i rd durch VO
(EC) Nr.  178/2002 des Europäischen Par laments und des Rates
zur Fest lcgung der a lJgemeinen Grundsätze und Anfbrderungen
des Lebensrni t te l rechts,  zur Err ichtung der Europäischen Behör-
de für Lebensnittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren
zur Lebensmit te ls icherhei t  (AbLL31 /2A02 S. 1)  ausgefül I t .  Nach
Art .  22 Abs.  5 l i t .  c)  der VO gehören zum Auft rag der EFSA u.  a.
, ,wissenschaft l iche Gutachten zu anderen Erzeugnissen als Le-
bensmrt te ln und Fut terrn i t te ln.  d ie s ich aufgenet isch r .eränderte
Organisnen im Sinne der Richt l in ie 2AU/IB/EG beziehen, un-
beschadet der dort festgelegten Verfahren."
Ar t .  30  mi t  Ar t .  18  RL 2001/18 /EG.
Die Bindung ergibt sich aus Art.  249 Abs. 4 EGV. Aus Ärt.  i8
Abs. 2 RL 20A1/18/EG ist nicht etrva abzuleiten, dass die natio-
nale Behörde iln Fall einer negativen Entscheidung frei ist, nach
eigenem Gutdünken zu entscheiden. Vielrnehr enthält Äbs. 2 le-
digl ich eine Fristsetzung für den posit iven Fal l .
Är t .6  Abs .  4VO 1829/2003.
Art.  6 Abs. 3 l i t .  c) VO 1829/2003.
Ar t .  6  Abs .3 l i t .  c )  HS 2VO 1829/2003.
Ärt.  6 Abs. 6 Satz2VO 1829/2003.
Art.  6 Abs. 6 Sarz2VO 1829/2003.
Art. 7 VO 1829/2003.
A r r .  l 5  A b s .  2  R L  2 0 0 1 / 1 8 .
Art.  14 Äbs. 2kL2001 /18.
Art.  18 RL 2001/18.
Dies ist im Zuge des sog. Moratoriums mehrfach geschehen, z. B.
durch Frankreich hinsichtl ich des Olraps.

5 6 )

5 7 \

q R \

60)
6 l \

62)

64)
6 5 )

66)
67)

ä Sp.inger
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den Inhalt der Risikobewertung, die Vertraul ichkeit und

äie Zuganglichkeit von Informitionen, die Befassung des

." lrr.nihrf, l ichen Ausschusses und des Ethikausschusses

,o-i" d"n Erfahrungsaustausch zwischen den Vollzugsbe-^

iro.a.,-,.tt Soweit es iie Risikobewertung angeht, ist darauf

noch zurückzukommen.^- 
Ni.tt, gr"" gekiärt erscheint, ob die,VO 7829 /2003 auch

"rrf 
S.rrg"na aÄvendbar ist. Bisher ist für gentechnisch ver-

änd..t .s" Saatgut neben der Saatgutzulassung nach Saat-

qurverkehrsge"se tz  e ine  gentechn ik rechr l i che  Genehmi -

i "ne  . t fo taär l i ch .  [ü r  d ie "das  Ver fahren  nach \  16  GenTG

init-.r'-,.opftt.tt"* Abstimmu^ngsverfahren S!1an^ 11
ioottt lÄC vorgesehen war.6e 

-Wenn 
Art 4 Abs' 2 Vo

1829/2003 ,,einei zur Verwendung ais Lebensmittel/in

Lebensmittein bestimmten GVO" genehmigungsbedürftig

macht und Art. 2 Nr. 8 zu solchen GVO auch solche zählt'

die , ,als Ausgangsmaterial für die Herstel lung von Lebens-

-iti.tn ,reriven?et werden", könnte dies so verstanden

s.erden, dass Saatgut als Ausgangsmaterial anzusehen ist '

In ähnl icher'We ise"könnte a.t.  O Abs. 3 l i t '  c) HS 2 der VO

\AZS2OOZ - die obl igatorische Befassung der nationalen

iachbehörde mit der-Risikobervertung bei Verwendung

von Lebensmitteln als Vermehrungsgut - gedeutet rverden'

Das Gleiche l ieße sich aus den entsprechenden Vorschrif ten

ii;i F.rtt..^itte1 folgern. Im. Ergebnis bedeutete dies, dass

äi. Zrl^rt,-tttg .ro.t 
"Srrtgr-tt 

für-Lebens-^ ^u^nd^ 
Futtermittel

nunmehr ,tr."h d.- Verfähren der VO 1829 /2003 erfolgen

soll  und dementsprechend statt mit einer nationalen mit er-

ner Kommissionientscheidung abschl ießt '

Di. ,  wäre jedoch ein Fehlschluss' "Ausgangsnater. ial"
für Lebens- r ind Futtermittel ist die Ernte als zu bearbei-

tendes Rohmaterial,  nicht das Saatgut '  Die obl igatorische

B"f"rrr lng der nationalen Fachbehörde ist so zu verstehen'

äass dad.irch eine Divergenz der Risikobervertung für ein
pioa"tr,  das einerseits i l t  L.b.t t t-  oder Futtermittel und

ande.e.s. i ts a1s Saatgut verwendet rvird, vermieden werden

soll .  Es bleibt also bäi der nationalen gentechnikrechtl ichen

Z.ri"rr.r .g von Saatgut, selbst dann, wenn es zugleich auch

als Lebeni- oder Fuitermittel vern'endet wird'70

Ob die gegenwärt ige Behörde npraxis diesem rechti ichen

Muster fo"tgi itt ,rrklrt. Einerseiis u'ird in den Listen der

EFSA zumSiand de r Verfahren sorgfdltig zu'ischen Verfah-

r-.t ,r".h R.L2001'/18/EG und VO 1829 /2003 unterschie-

a"rr,  ,na"t. t tei ts behandelt die EFSA aber auch Anträge a-uf

Z.r lrrr. tng von Lebens- oder Futtermitceln zum Änbau (for

cultivatio"n) im Verfahren nach VO 1829 /2003'7t Das BVL

macht seine Reaktion von der Entscheidung des Äntrag-

stel lers abhängig: Beantragt dieser die Zulassung von Saat-

sut. so wird äai nationalJVerfahren eingeleitet;  beantragt

E, di.  Z.r i" t tung als Lebens- und Futtermittel zum Anbau'

so rvird das euröpäische Verfahren gewählt '72

Zusammenfassend bestehen also zrvei unterschiedl iche

Verfahren, ein stark europäisiertes mit Federführung der

EFSA für Lebens- und Futtermittel '  und ein weniger eu-

ropäisiertes mit Federführung der jeweils zuständigen na-

t io'na1en Behörde. Für Produkte mit oder aus GVO, die

zueleich als Lebens- oder Futtermittel und als Saatgut ver-

o.,."nd., r 'verden, scheint es in der Hand des Betreibers zu

l ieeen, ob er die Saatgutfunktion in das europäische oder

dal nationale Verfahren einspeist '
Angesichts der Rechtspraiis empfiehl'^:l fith' 

die Ver-

fah.ei nach RL 2001'/18/EG und VO 1829/2003 im Fol-

senden para l le l  zu  unrersuchen '  D ies  is r  rven iger  verw iL ' rend

il, ., ,.ti.i,tt, li'e i1 manches, wie insbesondere die materiellen

Maßstäbe und die Risikobes'ertung, deckungsgleich ist'

2. Verfahren im Hinbl ick auf Naturschutzbelange

Im Verfahren nach RL 2001 /18/EG mit $ 16 II  GenTG hat

Jas zuständige BVL das Benehmen mit dem BfN herzustel-

len und de,iAusschuss für Freisetzungen und Inverkehr-

b. ir-rs.r-,  zu konsult ieren.T3 Das Benehmen des BIN ist des-

;l;i.i." im Verfahr.'n nach VO 1829 /2003 erforderlich Ta

Aus Naturschutzsicht ist rveicerhin auf der europäischen

Ebene das  be i  der  EFSA e inger ich tere  Grem jum fü r  gene-

t isch veränderte Organismen 1,,C1'tO-eanel '  )-von Inter-

"rr.. 
f t wird bei Ko"nfliktentscheidungen der Kommission

"l. f tÄt,.  
18 Abs. 1kL2001/18/EG wie auch bei Endent-

s.h.ia,-tttg." der Kommission nach Art' 7 VO 1829/2003

L."*f,i.ir. (Jnter seinen 21 Mitgliedern befinden sich drei

i l i r  
" i . .  

p"ttonen mit Expert ise iÄ Bereich von lJmweltaus-

*i t f .""n"" 
"on 

GVO.75'Die Bank dieser Experten ist nach

oril"ifiä.. fritik, EFSA sei zu stark auf Gesundheitsschutz

oii..rti.rt, insoweit verstärkt worden Dre ganz überwie-

g."d. M.lltt eit des Gremiums besteht allerdings nach wie

io, 
"rs 

Experten mit anderen Schr'verpunkten' und zwar

irrtU.to"a.i. in den Bereichen Human- und Tiertoxikolo-

ni"l it-"i*i.tschaft und Molekularbiologie' Auch fdllt auf'

ä;;r ;i;i; Mrtglieder des Gremiums aus.mitgliedstaatlichen

Fachbehörden"kommen. die in Genehmigungsverfahren

i"".l"i.titi"d. Ort behördlicher Mitwirkung ist aber das

R.s"lo.rerrosschussverfahren nach Art '  18 Abs' 1 mit 30

nüi z ni- 2001/r8/EG und Art. 7 Abs' 3 mit 35 Abs' 2
VO 1829/2003. Das GMO-Panel ist dagegen e1n wlssen-

,.h"f,li.h., AusschussT6, der nur von unabhängigen \Vis-

senschaft lern besetzt sein sol l te'

Grundsätzlicher muss gefragt r'verden, ob die Struktur der

EFSA dt die Risikobe.i.tt.t-ttg angemessen ist Die EFSA

".rf . fn, 
orqanisatorisch uberwiegend einen kausalen An-

rrä ä]ft  sie ist nach unterschiedl ichen Produkten (Pflan-

zenichutzmittel, Ztsatzstoffe, sonstige Kontamrnanten'

CVO) 
""a 

Belastungspfaden (biologische. und chemische

K.rni..i,r.r.r.rtr".h.,ig dr.trch Lebensmittel) organisier.t und

ä"rlf, ,ro,-t ihne n her *f ai. potentiell betroffenen Schutz-

n. i t .r .  *ot 
" i  

nach wie vor die menschliche Gesundheit

; ; ; ; i" t  Vordergruncl steht.77 Ein Denken von den Schutz-

; ; , . r ;  her  wü ide  dagegen d ie  Untersch ied l i chke i r  der

S.ttrr i teür"t menschlicüe"Gesundheit und Naturhaushaus-

;;i,-r;?k.t zur Geltung bringen -ko".T.t1' und zwar durch-

;; ;  
"" 

Querschnitt  dir unterschiedl ichen Produkte und

B.l"rtnrt j tpftde. Die Avosetta-GroYp: t1." Netzwerk von

"rropäir ihin 
Umr.velt iur isten, hat deshalb vorgeschlagen'

* l . n Ä  a i .  E F S A  v o l l g ü l t i g  f u r  i n  d i e  U m u e l r  a u s z u b r i n -

g.;J" GVO zuständft *Jtdtt '  sol le, müsse sre strukturel i

i"a i"  der NamensgeLuttg in Richtung Umwelt- und Na-

turschutz errveitert u'e.dei.  Alternativ komme in Betracht '

ä.,: E.,topEitchen ljmweltagentur tn Verfahren der Pro-

J.rt tt 
"t'Jr,rrng 

Mit',r'irkung"sko mpetenen einzuräumen'78- -Wattr.tta 
alläies sich auf naturschutzrechtliche Anschlüsse

aus dem Gentechnikrecht bezieht, ist aus Sicht des Natur-

schutzrechts zu konstatieren' dass das geltende Naturschutz-

recht keine besonderen Verfahrensanforderungen an das In-

,r.rk.hrbtitgen von GVO stellt' Der Grund dafür ist' dass es

,n Jir.kt"n iinwirkungen ar-rf den-Naturhaushalt anknüpft'

nicht an den vorgelagerten Vermarktungsvorgangen'

68) V-sl.  Art.  5 Abs. 5, Art.  6 Abs 3 l i t  c) und Art T Abs' 8 VO
' 

t izg tzOOz mit Art.  2, 4,25' 28,29 :und 31 RL 2001/18/EG'

69) Vgl. $30 Abs. 5 SaatgutVG.
ioi sJ ,J.f., Chrßto,feroul The Regulatioi ?i-G"-i"^trc"llv 

Modi{ied

Organisns in the EU, CMLR 2004' 637 tr ' ,642'

71) Teüphonische Auskunft der Geschäftsführerin des Ausschusses
' 

fu, öVO der EFSA r ' .  18.9.2006 Vgl die Ltsten anhängiger und

abeeschlossener Verfahren, rvt'lv'efsa'eu'

72) Ar iskunf t  e ines jur is t ischen Mitarbei ters am BVL'

73i  S 16 Abs.  4 Satz 3 und $ 16 Abs.  5-GenTG

71) $3 Abs.  2Satz2 EGGenTDurchfG'

z;j iig"tt" Äbschätzung aus der Lektüre der biographischen An-
' 

grL",-t. Vgl. http: //r'vrvs'.efsa. europa e t / en / sct'ence / gmo /gmo-

nenbers.htnr l
76) Vgl .  Art .  28 RL 2001/18/EG.

77') V;l. das Organigranm und die Aufgaben der wissenschaftlichen

A"usschüsse äer EFSA, zugänglich über s'u'rv efsa'europa eu'

78) Avoset ta Group of  Europ.an Et t  t totmental  l -awyers '  Conclusi -

ons asreed o.  ihe brr is  ofrh.  meett tg at  the LJnivers i ty  ofSiena'

29-3Ö September 2006. Vgl .  ht tp: / / rv t ' \v  avoset ta 'org '

ä Springer



3. Materiel le Maßstäbe

a) Centechnikrecht

Nach $ 16 Abs. 2 GenTG ist die Genehmigung zu errei-
len, wenn ,,nach dem Srand der-Wissenschaft im Verhältnis
zurn Zweck des Inverkehrbrinsens unvertrerbare schädliche
Einwirkungen auf die in $ 1 Nr. 1 bezeichneten Rechrsgü-
ter nicht zu erwarten sind." Der Maßstab ist derselbe rvie
der zur Freisetzung genannte.

Der Maßstab für das IVB von Lebens- und Futtermitteln
ist in Art.4 Abs. l  VO 1829/2003 w-ie fölet formuliert:
, ,Lebensmittel gemäß Arrikel 3 Absatz t  drir fen a) keine
nachteiligen Auswirkungen aufdie Gesundheit von Mensch
und Tier oder die l jmwelt haben, . .  ." .  Art.  6 Abs. 4 bzw. 18
Abs. 4 VO 1829/2003 konkretisieren dies für LM/FM, die
aus GVO bestehen oder sie enthaken, rvorteleich mit Art.  4
R I  2 0 0 1  / 1 8 / E C  d a h i n ,  e s  s e i  s i c h e r z u s r e l l e n

,,dass alle geeigneten MaJJnaltmen getrffin werden, um schäd-
liche Ausutirkungen awf die Cesundheit uon Mensch und Tier
sowie die Umweb, die sich aus der absichtlichen Freisetzunp
uon CVO ergeben könntett, ztt uerhindern."Te

Für beide Maßstäbe, den deutschen und den der VO
1829/2003, ist Art.  4 kL 2001 /18/EG von Bcdeurunq.
Denn diese Vorschrift r,r'ird durch $ 16 GenTG .,t.r-rgesetr-t.
und sie n,ird durch die VO 1829 /2003 als Konkrerisieruns
in Bezug genommen.8' l

Damit gi l t  für '  dre Genehrnigung des Inverkehrbringens
der gleiche Maßstab rvie zur Freisetzungsgenehmigung8r:
Der Ausdruck ,,nachtei l ige Ausrvirkungen" zielt  auf ein
hohes Schutzniveau, das Vorsorgegebot ist zu beachten,
cine gesundherts- und umr,veltbezogene Risiko-Nutzen-
Abwägung im Vor:sorgebereich ist sinnvol l  und zulässig,
und - für den Zusanmenhang des Naturschutzes besondeis
bedeutsam - unterschiedlrchJArten und lebensräume sind
in Betracht n) ziehen.

Allerdings rverden mit der Einbeziehung unterschied-
l icher Arten und Lebensräume in das IVB-Genehmi-
gungsverfahren unreal ist ische Erwartungen ger,veckt. Eine
arten- und gebietsspezif ische Prüfung ist für Freisetzungen
möglich, weil  für.sie der Srandort und damit die berrof-
fenen Arten und Okosysteme feststel lbar sind. Eine IVB-
Genehmigung kann jedoch eine Ausbringung des GVO
an al len Orten in der EU nach sich ziehen. 

'Wendet 
rnan

die Formulierung der Leit l inien zur UVP, für jede fest-
gestel l te nachtei l ige Ausn' irkung seien die Folgen für an-
dere Organismen, Popularionen, Arren oder Ökosysteme
zu bewerten, auf Verfahren der IVB-Genehnrigung an, so
vennittelt  sie den Eindruck, es würden sämtl iche unter-
schiedl iche Arten und Ökosvsteme Europas in cl ie UVP
einbezogen werden. Das ist bereits auf dei- Typus-Ebene
unmöglich, weil  die Vielfalt  der Arten von Organismen
und Lebensräumen zu groß ist.  Erst recht ist es auf-der Ebe-
ne von (Jnikaten i l lusorisch - einel Ebene. die betrachtet
werden muss, weil  Schutzqebiete individuel le Phänomene
da rs te l  I  en .

Aus diesen Gründen geht die Praxis dahin, schon im
Vorfeid möglicher Beeinträchtigungen bestimmter Arren
und Gebiete festzustei len, dass die'Wahrscheinl ichkeit von
direkten oder indirekten Auswirkungen überhaupt - also
vor al ler Differenzierung - vernachlässigbar gering isr.

Ein Beispiel:  In dem Summary Dossier des bei der EFSA
anhängigen Genehmigungsverfahrens über die Kult ivie-
rung einer transgenen Sorte del So.;abohne rvird ausgeführt,
die Ausbringung rverde nicht mit Ziel- oder Nicht-Ziel-
Organisrlen interagieren und indirekte Auslvirkungen
durch vert ikalen oder horizontalen Transfer des Transsins
seien höchst unu'ahrscheini ich.E2 Hinsichtl ich der aerar-
rvirtschaftlichen Ausu'irku ngen r,r.i rd festgestellt, das i sich
die Wirtschaft mit der modif izierten Soiabohne von der mir
der konventionel len Bohne nicht unterscheiden rr 'erde .
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Diese Linie Iässt sich iedoch nicht fur al le senrechnischen
Schöpfungen durchhalien. Bei GVO, die bästrmmungsge-
mäß die l jmwelt verändern sol ien, wie z.B. insektiziden
GVO, Iässt sich eine Interaktion nicht vermeiden und tr i t t
dementsprechend die Frage nach der Art der betroffenen
Organismen und Gebiete auf. Gleiches gilt im Hinblick
auf indirekte Ausrvirkungen, \\ienn ein GVO massenhaft
ausgebracht wird und sich dadurch die'V/ahrscheinl ichkeit
seltener Ereisnisse erhöht.. .-W'ie 

weit der Pr:üfhorizont reicht und deshalb eine Zu-
lassung verantwortet rverden kann, muss im Inhalt und den
Nebenbestimmungen der Genehnigung deutl ich gemacht
werden. Dementsprechend sehen sowohl RL 2001/18/EG
(Art. 19 Abs. 3 lit c) rvie auch VO 1829 /2003 (Art. 6 Abs. 5
lit e) vor, dass ,,besondere(n) Bedingungen für die Verr.ven-
dung" und ,,Bedingungen für den Schutz besonderer Öko-
systerne/Llmweltgegebenheiten und,/oder geographischer
Gebiete" vorzusehen sind.83

I m  V . / i d e r s n r r r c h  h i e r z u  w i r d  d i e  G e n e h m i r ' - - - ; - , . 1 ^ , -
Praxis jedoch meist vorbehaltslos ertei l t ,  mit Äusnahrne von
Auflagen, die sich auf das Monitoring beziehen. Wird die
Genehmigung unbegrenzt ertei l t ,  obwohl Arten und Or-
ganismen, die betroffen sein können, nicht geprüft rvorden
s i n d .  i s t  s i e  r e c h t : r r  i d r i g .  S i e  e r [ ü l l r  d a n n  d i e  g e s e r z l i c h e
Vorgabe nicht, dass Bedingungen hinsichthch der Ausbrin-
gung fes tge leg t  wcrden müssen.'Welche 

Bedingungen sinnvol l  sind, ist al lerdings nicht ein-
fach ztt entscheiden. Zu denken r.väre an eine Art räumliche
Indikationszulassung, analog derjenigen im Pflanzenschutz-
recht.8+ Indikationen könnten einschl ießend oder ausschl ie-
ßend formuliert r,verden. Sie würden tunlichst aufder Tvous-
ebene r  e rb le iben.  n  e i l  ind iv idue l le -konkrere  Fesr legungen
einzelner Gebiete einen unverhältnismäßigen Prüfungsauf-
wand volaussetzen würden.8' Zwt Beispiel könnten Aufla-
gen fest legen, dass der GVO nur - oder nicht - in Gebieten
ar-rsgebracht r,r'erden darf, in denen bestimnte geschützte
Arten leben oder die bestimmte Lebensräurne darstel len.

Alternativ und viel leicht praktikabler komn-ir in Be rracht,
in der Genehmigurrg deutl ich zu machen, dass diese vorbe-
halt l ich Prüfungen im Zusammenhang mit Schutzgebieten
ergeht, dass andererseits abel bereits erhobene Daten und
vorgenommene Bewertungen nicht mehr in Frage gestel l t

79) Der engl ische Ausdruck , .adverse" is t  an dieser Stel le fd lschl ich
mit  , ,schädl ich" übersetzt .  Vgl .  oben Fn.  21.

Bt))  Vgl .  Art .  6 Abs.  4 bzv. .  1U Abs.4 VO 1829/2003. S.  auch Art .7
Abs.  B der genannten VO: , ,Bezugnahnen in den Tei len A und
D der Rrcht l in ie 2001/78/EG auf  nach Tei l  C der Richt l in ie
zugelassene GVO gel ten auch als Bezugnahmen aufnach dieser
Verordnung zuselassene GVO." Art .  l  kL 20A1/18/  EG steht  in
Tei l  A der Richt l in ie und nimmt in Abs.  1 Freiserzunsen r ie
auch Inverkehrbrir.rgen in Bezug.

81) Vgl .  oben ts l  2a)
82) S.  ht tp: / /wrvw.elsa.europa.eu/etc lmedial ib/efsa/science/gnro /

gnr_f t  _appl  icat ions'more_info /  1243.P ar .0002. Fi1e.dat lsunna-
ry_efsa_gmo Nl-_2005_24.pdf  (besucht  Nov.  13,  2006)

83) Noch deut l icher $ 14 Abs.  1 Nr.  3 GenTG, der für  neue best im-
mungsgemäße Verwendungen eine eigene Genehrnigung fordert
und damit  impl iz ier t .  dass eine Genehmigung i rnnter  nur für
bestirnnrte Vert endungen erreilr t-erden darfl So auch Herdegen /
Dederer tn Eberbach /Lange/Ronel lenf i  tsch,  GenTR/MedR S 14
GenTG Rdnr.  57f .

8.+)  Vgl .  Art .  3 Abs.  1 und 3,  Art .  4 Abs.  1 l i t .  b)  RL 91/414/EWG
des Rates vom 15.7.1991 über das Inverkehrbr ingen von Pf ian-
2 . . < r h " ' ' . ' i r r . l n  A l - l  L  2 3 0 ,  S . 5 1 .  S .  a u c h  d c n  e n r s p r e c h e n d e r r
Vorschlag von Lemke /Winter, Bervertung von LTmrveltlvirkungen
r-on gentechnisch \ -er lnderten Organismen im Zusantnrenhang
mit  nr turschutzbezogenen Fragestel lungen. UBA-Ber ichte 3, /01.
2 0 0 1 .  s . 3 1 1 .

85) Len*e,  Gentechnik-Naturschutz-Ökolandbau: Instrumente des
lJms'eltrechts zur Bes'ahrung einer Pluralität von Landschaften
und Wir tschaf tss 'e isen,  2003 S. 181f .
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rverden dürfen. Konkret könnte eine Genehmigung dem-

entsprechend lvie folgt formuliert urerden:

,,Das Inuerkehrbringen des GVO XY wird genehtnigt. Die

Cenehmigung ergeht unter dem Vorbehalt uon mitgliedstaat-
lichen Bestimnlungen, die bei Ausbringung in einem Schutz-
gebiet oder in seiner Nähe weitere Prüfungen uorschreiben. Bei
di e s en Prafungen dürfen b er eits im G e nehmigungsu erfahren
erhobene Daten oder vorgenofinnene spezifsche R'isikobewer-
tungen nicht erneut in Frage gestellt werdetr."ou

Es empfiehlt sich, darüber, worauf genau sich das Prüßpek-

trum [insichtlich Arten und Lebensräumen erstreckt, und in

v,'elcher Verbindung dies zum Genehmigungsinhalt und den

Genehmigungsauflagen stehen soll, Leitlinien der Kommissi-

on und der beteiligten Bundesoberbehörden zu entwickeln.

b) Naturschutzrecht

Wie oben festgestellt, ist vom Gemeinschaftsrecht im vor--
l iegenden Zusammenhang das Recht der Err ichtung und
Erhaltung des Netzes Natura 2000 sor,vie das Biotop--
und Artenschutzrecht relevant. Deutsche Regelungen auf
Bundes- und Länderebene zum Schutz wertvol ler Flächen
sind zum Bestand des f lächenbezogenen Naturschutzrechts
h inzuzurechnen.

Diese Regelungen sind auf der Ebene der Genehmigung
des Inverkehrbringens aus zrvei Gründen nicht unmittelbar
ant-endbar: Erstens knüpfen sie an unmittelbaren Einrvir-
kungen auf Schutzgebiete und Populat ionen an, die den'r
Inverkehrbringen nachgelagert sind, r 'vie z.B. mechanische
Zerstörung, chemische Kontarnination oder auch biolo-
gische Veränderung, und zweitens r ichten sich ledenfal ls
die gebietsbezogenen Anforderungen auf den Schutz von
individuel len Gebieten, die zrn'ar unter eine Typik gefasst
rnerden können, aber doch jeweils Unikate darstel len. 

'Wo

der GVO ausgebracht r,verden wird, ist auf der Ebene des
Inverkehrbringens aber noch nicht absehbar.

Trotzdem kann das Naturschutzrecht auf der Ebene der
Prüfung von Typen - nicht von lJnikaten - mittelbar auf
die IVB-Genehmigung einu' irken. Da - rvie gezeigt - das
europäische Gentechnikrecht den Anspruch erhebt, in der
UVP auch Ausr,virkungen auf unterschiedl iche Lebensräu-
me zu untersuchen, l iegt es nahe, zur Dift^erenzierung die-
ser Lebensräume die Liste der nach den kL79/409/EWG
und 92/43./EWG geschützten Lebensräune rtnd Arten
neranzuztenen.

I lI. N a chm arktl i che M aJ3 n ahm en

Das eigentliche Anwendungsfeld für naturschutzrechtliche
Instrumente im Falle iVB-genehmigter GVO sind nach-
marktl iche Maßnahmen. 8i Al lerdings könnten sie verdrängt
werden, wenn die gemeinschaftsrechtl iche Nachmarkt-
kontrol le bereits ausreichende Einrvirkungsmöglichkeiten
bereithält .  Deshaib sind zunächst spezif isch gentechnik-
rechtliche Nachmarktkontrollen zu untersuchen (a). Da
sich diese aber als unzureichend elrveisen werden, ist r 'vei-
terhin auf spezif i  sche naturschutzrechtl iche Anforderungen
einzugehen (b). Diese könnten aber ihrerseits mit dem
Umstand kol l idieren, dass der GVO bereits genehmigt ist.
Deshalb ist zu untersuchen, r 'vie diese ,,horizontale" Kon-
kurrenz des Naturschutzrechts mit dem Gentechnikrecht
in Konkordanz zu bringen ist (c)^

1. Gentechnikrechtl iche Nachmarktkontrol len

Das deutsche Recht sieht in lJmsetzung der RL 200f iL8/
EG für GVO außer Lebensmittel und Futtermittel ein dif_
ferenziertes nachmarktl iches Überrvachungssystem \ror.
Dieses u. ird tei ls an Inhalt und Auflagen der Genehmigung
angelehnt, r.r'eshalb diese kurz zu skizzieren sind. Nach

$16d Abs. 1 GenTG entscheidet die zuständige Behörde
(das BVL) in der Genehmigung über

1. den Verr,vendungszr,veck,
2. die besonderen Bedingungen für den lJmgang mtt

dem Produkt und seine VerPackung,
3. die Bedingungen für den Schutz besonderer Oko-

systeme, Ümrveltgegebenheiten oder geographischen

Gebiete,
4. die Kennzeichnung,
5. die Anfolderungen an die Einzelheiten der Beobach-

tung auf der Grundlage der Risikober'vertung. die

Laufzeit  des B eobachtungsplans,
6. die Vorlagepflicht für Kontrollproben.

Für die Phase nach Genehmigung gelten für den Inver-

kehrbringer folgende Pfl ichten:
. die Verpfl ichtung des Betreibers, die Genehmigungs-

auflasen einzuhalten, und zrvar insbesondere hinsicht-

lich Jes im Verfahren vorzulegenden und per Auflage

verbindl ich zu machenden Beobachtungsplans,o'
.  eesetzi iche Pfl ichten des Anwenders zur Einhaltung

guter fachl icher Praxis zur Verhütung schädlicher

Ausr,virkungen auf Gesundheit und umwelt,8e insbe-

sondere durch Mindestabstände, Sortenwahl, Durch-
rvuchsbekämpfung oder Nutzung von natürlichen

q o

rol lenDa rr leren,- -

.  die Vernffrchtuns des Anrvenders, der zuständigen Be-

hörde (d.h. dem BVL) laufend Mittei lung zu machen
über unerwartete gefahrverdächtige Vorkommnisse
beim Inverkehrbringenel, über Gefiihrdungen bei be-

absichtigtem Inverkehrbringene', über Informationen
aus der ial lspezif ischen und al lgemeinen Beobachtung
gemäß aufei legtem Beobachtungsplane3 und al lgemein
üb.t t e.t. Infolmationen über Risiken fär' Gesundheit
und lJmwelt.'o

An diese Betreiber- und Änwenderpfl ichten schl ießen sich

behördl iche Befugnisse und Verpfl ichtungen an, nämlich
. die Verpfl ichtung und Befugnis der zuständigen Be-

hörden ld. h. der Landesbehörden), die Einhaltung der

für das Inverkehrbringen geltenden Vorschriften zu

überwachen,e5
. die Befugnis und ggl Verpfl ichtung der zuständigen

Behörden (d. h. der Landesbehörden), bei festgestel l ten
Rechtsverstößen die erforderl ichen Maßnahmen zu

trefi^en, u.lJ. auch das Inverkehrbringen (vorläufig) zu

untersagen; von den Maßnahmen rst die Kommission
zu unteir ichten, die zur Sache ggf. eine Entscheidung
triffte6, und

. dre Befugnis der zuständigen Behörde (d. h. des BVL),

86)

87)

R 8 \

Welche Folgerungen sich aus dem begrenzten Genehn-rigungsge-

hal t  für  d ie Zulässigkei t  nachnarkt l icher Maßnahmen ergebcn,

rv i rd unten in Abschnrt t  B I I I  3 erör ter t .
Hinzu komt.nen Maßnahmen im vereinfachten Verfahren, wenn

die Freisetzungsgenehmigung Standorte of fenlässt .

Vgl. $ 15 Abs. 3 Nr. 5a GenTG und $ 6 Abs. i Nr. 4a GenTVfV,

der auf  Anhang VII  RL 2001/18/EG verweist .  Nach Anhang

VII  Abschn. A is t  Z ie l  des Beobachtungsplans:  , ,  -  zu bestät igen.

dass eine Annahme über das Auft reten und die Wirkung einer

etwaigen schädl ichen Ausn' i rkung eines GVO oder dessen Ver-

wendung in der lJmrveltverträglichkeitsprüfung zutrifft, und -

das Auftreten schädlicher Äuss'irkungen des GVO oder dessen

Verrvenduns auf die menschliche Gesundheit oder die i.Jmu'elt

zu ermitteln. die in der lJmrveltverträglichkeitsprüfung nicht

vorhergesehen t'urden." In $ 16c GenTG u'erden diese Ziele als

gesetzliche Grundpflichten verankert, und zrvar als Pflichten zur

fa l ispezi f i  schen und zur a l lgeneinen Beobachtung.

$ 16b GenTG.

$ 16b Abs.  3 Nr.  1 GenTG.

$21  Abs .  3  GenTG.

$ 21 Abs. 4 Satz 2 GenTG.

$21 Abs.  4a GenTG.

$21  Abs .5  GenTG.

$25 GenTG.

$26 Abs.  1 u.  3 Satz 2 u.  3 GenTG: vgl .  Art .  23 RL 2001 /18/EG

(Schutzklauselr'erfahren).

8e)
e0)
e1)
e2)
e3)
e4)
g i )

e6)

0 Sp.irger
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nacht räg l i che  Auf lagen zu  er la .sen '  .  u  obe i ;edoch e in
europäisches tsetei l igungsverfahren einzuhalten isr, in
dem sich die Behörden anderer Mitel iedstaaten ein-
schalten können.e8

Fragt man nach der Bedeutung des f lächenbezogenen Na-
turschutzes in diesem nachmarktl ichen ubers.achunsssvs-
tem. so fäilt auf. dass

. die Pflichten des Betreibers r,vie auch die Pflichten und
Befugnisse der zuständigen Behörden zum großen Teil
an die Genehmigungsauflagen gebunden sind, wobei
al lerdings geu' isse Regeln der Abstimmung und Rück-
sichtnahme im ört l ichen Bereich hinzukornmen,

. das Problem, dass im Genehmigungsverfahren nicht
Auslvirkungen auf sämtl iche Lebensräume und Arten
geprüft werden können, nul als eine Frage unerwar-
teter Vorkommnisse, neuer Erkenntnisse oder neuer
Beobachtungsergebn is re  e rsche in t .  n ich t  jedoch a ls
eine wegen beschränkter Prüfungsmöglichkeiten im
Cenehmigungsver fahren  o f fene Frage.

.  h -LÄ- . . i l ; -L -  t r ; - ^ r i f f l  sehr  we i rpehend au I  Mr t te i -, , .  " , , , 6 .
lungen des Betreibers angewiesen sind, die sich jedoch
auf Beobachtungen rvährend des Ausbringens stützen,
sich also nicht prophylaktisch auf zukünft ige Ausbrin-
suneen hez iehen undb  * ' _ 5 . - ' _

.  nachmarktl iche f lächenbezosene Schutzbedürfnisse
n i c h t  e r r v ä h n t  w e r d e n .

Fl ieraus lässt sich folgern, dass
. die Regelungswirkung des Regimes der Inverkehr-

b r i n g e n s g e n e h m i g u n g  l e t z t l i c h  d a v o n  a b h ä n g i g  i s t .
inwieweit im einzelnen Fal l  im Genehmigungsver-
fahren Ausrvirkungen auf konkrete Habitarty-pen und
Arten untersucht w-orden sind, und

. sich auch die Regelungsr,virkung des Regimes der
nachnarktlichen Überwlchung nicht auf die prophy-
lakt ische Prüfung von zukünft igen Ausbringungen in
Schutzgebieten bezieht.

Für gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel ist
VO 1829 /2003 rnaßgebhch. Art.  7 Abs. 2 bestimmt:

,,Sieht der Entscheidungsentwurf die Erteilung der Zulassung
uor, trmfasst er auclt die in Artikel 6 Absatz 5 genannten
Angaben, den Narnen des Zulassungsinhabers rmd gegebe-
nenfalls den dem GVO zugeteilten speziJischen Erkennungs-
ntarker, wie er in der Verordnung (EGl Nr. 1830/2003

festgelegt ist."

Die in Art.  6 Abs. 5 VO 1829/2003 genannten Ängaben
umftssen nach l i t .  e)

,,gegeb ene n;falls alle B ed ingungen o der Einschränkunge tt, die
für das Inuerkehrbrütgen geltell sollten, und/oder besondere
Bedingungen oder Einschränkungen ;für V-erwendung und
Handhabung, einschlieflich Bestintmw.Lgen ;flu. die markt-
begleitende Beobathtmg, au;f der Crundlage der Ergebnisse
der Risikobewertung, sowie - ün Falle uon Cl'O oder Le-
bensmittelrL, die CVO enthalten oder daraus bestehen - Be-
dingungen zum Schutz bestimmter Okosystente /der (Jmruelt
und /oder bestünmter geografscher Cebiete"

sowie nach l i t .  g) den Beobachtungsplan.
Diese ,,Bedingungen oder Einschränkungen" sind vom

Betreiber in der Nachnrarktphase zu beachten. Dazu heißt
es in Art.  9 Abs. 1 YO 1829/2003":

,,Nach Erteilung einer Zulassung gemäJ| dieser Verordnung
haben der Zulassungsinhaber und die sonstigen Beteiligten
alle Bedingungen oder Efitschränkungen zu erfüllen, die in
der Zulassung auJerlegt uerden, und insbesondere dctJür zu
sotgen, dass Erzeugnisse, ;t'tir die die Zulasswtg nicht gilt,
nicht als Lebensmittel oder Futternüttel in Wrkehr gebracht
uerden. Wtu'de dem ZuIassungsinltaber eine marktbegleitende
Beobachrung gemaJJ Arlikel 5 Absatz 3 Buchstabe k) und /
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oder eine Beobachtung nach Art ikel 5 Absatz 5 Buüstabe b)
uotgeschrieben, so stellt er sicher, dass diese durclryeführt wird,
und legt der Kommission entsprechend der Zulassurtg Berichte
u ) r  . . . "

Der Zulassungsinhaber übermittelt  der Kommission wei-
terhin al le neuen wissenschaft l ichen oder technischen In-
formationen, die die Bewertung der Sicherheit bei der Ver-
wendung des Lebensmittels beeinf lussen könnten.100

Hinzu kommen Betreiberpfl ichten, die die Mitgl iedstaa-
ten zur Sicherung der Koexistenz landrvirtschaftlicher An-
bauweisen außte11en dürfen.101 Die BRD hat dies dulch die
bereits oben genannten Vorschriften zur Einhaltung Guter
Fachlicher Praxis und zur Verhütune schädlicher Auswir-
kungen auf Gesundheit und Umweli,  insbesondere durch
Mindestabstände, Sortenlvahl, Durchlvuchsbekämpfung
oder Nutzung von natürl ichen Pollenbarrieren getan.102

Behördl iche [ lssk6je-.- .^-- lr  a.t  1f\  / l - .p-. 22) VO
1829 /2003:

,,(1) Aus eigener Initiatiue oder auf Ersuchen eines Mitglied-
staats oder der Kommission gibt die Behörde eine Stellungnah-
me zu der Frage ab, ob eine ZulassungJiit'ein in Artikel 3
Absatz 1 genanntes Erzeugnis die in dieser Wrordnungfest-
gelegten Bedingungen noch erfl,illt. Sie iibermittelt diese Stel-
lungn ahnte unu er z üglich d e r Ko mmis s io n, d e m ZuI as s u ngs i t t -
haber und den lvlitgliedstaaten. Die Behörde uerofentlicht ihre
Stellungnahme gemärß Artikel 38 Absarz 1 der Verordnung
(EC) Nr 178 /2002, nacldem sie alle gemä[3 Artikel 30 der
uorliegenden Verordnung als uertraulich geltenden Inforntati-
onen gestrithen hat. Die Ofentlichkeit kann innerhalb uon
30 Tagen nach dieser Verofentlichung gegenäber der Kom-
tnission dazu Stellunp nehmen..
(2) Die Kommission-prift die Stellungnahme der Behörde so
bald wie ntt)glich. AlIe geeigneten MarSnahmen werden ge-
mäJ3 Artikel 34 getrffin. Gegebenenfalls uird die Zulassung
na.ch dem Ver;fahren des Artikels 7 geändert, ausgesetzt oder
LULAerfUJen.
( 3 ) . "

Hinzu kommt die Schutzklausel für Notfal lsiruarionen
nach Ärt.  34 VO 1829/2003:

,,Ist dauon auszugehen, dass ein nach dieser Verordmmg zu-
gelassenes oder mit ihr in Einklang stehendes Erzeugnis uahr-
scheinlich ein ernstes Risiko;für die Gesundheit uon Nlensch
oder Tier oder die Umwelt darstellt, oder sollte es sich im Lich-
te einer uan der Behörde gemäJi Artikel 10 oder Artikel 22
abgegebenen Stellungnahme als notuendig erueisen, eine
Zulassung dringend zu ändern oder auszusetzen, so werden
MaJ3nahmen nach den Verjahren der Artikel 53 und 54 der
Verordnung (EG) Nr. 178 /2002 getrofibn."

Fragt man wiederum nach der Bedeutung des Natur-
schutzes in diesem nachmarktl ichen uberwachungssystem
so fillt auf, dass

. die Pflichten des Betreibers lvie beim Verfahren nach
RL 2001 /18/EG weitgehend an die Festlegungen der
Genehmigung geknüpft sind, ergänzt um Rücksicht-
nahmepfl ichten im lokalen Zusamrnenhang,

. bei Formulieruns dieser Pfl ichten aber nicht an das
Problem der in äer Genehmigung nicht prüf-baren
Vielfalt  der Ausbringungsorte gedacht rvorden ist.

\  19 Satz 2 GenTG.

\3 Abs.  8 GenTtsetV;  vgl .  Ar t .  20 Abs.  3 RL 2001/18.
Bzu' .  für  Fut termit te l  in Art .  21 Abs.  1.
Art .  9 Abs.  3 und Art .  21 Abs.  3 VO 1829/2003.
Art .  26akL2001, /18/EG ist  überArt .  7Abs.  8 (bzrv.  19 Abs.  8)
VO 1829/2003 auch aufLebens- und Futtermittel anrvendbar.
Allerdings fehlt noch eine Rechtsverordnung, die die Gute
Fachl iche Praxis näher best immr.

e7)
e8)
ee)
100)
101 )
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Hinsichtl ich der behördl ichen Handlungsmöglichkeiten

elsibt sich eine erhebliche Einschränkung im Vergleich zu

de"n Befusnissen und Pfl ichten auf Grund RL 2001/18' Es

g lD l  nu f

Sanktionsmöelichkeiten der Landesbehörden bei Nicht-

einhaltung dJr Genehmigungsinhalte-und. -auflas9n,

. EingriffsÄöglichkeiten der Landesbehörden bei Not-

fallsituationen und
. bei neuen Erkenntnissen die Möglichkeit,  die Kom-

mission zu einer Anderung der Genehmigung zu ver-

an  la  ssen .
Dieses Verfahren der Anderung der Genehmigung ist zu

aufbendig, um etwa in dem konkreten Fal l  der Ausbrin-

gu : rg  in  e lnem Naturschutzgeb ie t  e ine  besondcre  Pr 'ü fung

äu.c i r r fuh ten  und gg f .  e in  Ve.bor  aurzuspt -echen '  Dass  d ie

VO 1,829/2003 einJiolche Möglichkeit nicht vorsieht '  ist

ein weiteres Indiz dafür, dass sie f lächenbezogene Maßnah-

men nicht ausschl ießen rvi l l .
Da somit das Gentechnikrecht f lächenbezogene Maßnah-

rlen nicht verhindert,  andererseits aber auch nichr anregt

oder gebietet, ist zu fragen, welche Handlungsbefugnisse

oder iuch -pf l ichten fr- ir  f lächen- und artenschutzbezogene

Maßnahmen sich aus dem Naturschutzrecht elgeben'

2. Naturschutzrechtl iche Anforderungen

Zu untersuchen sind zunächst die gemeinschaftsrechtl ich

determinierten Anforderungen an das Verfahren (aa) sor'vie

an den Inhalt (bb) der FFH-VP und sodann etr 'vaige zusätz-

l iche rein national determinierte Anforderungen (cc) '

a) Verfahren

Wenis ausqeprägt im Hrnbl ick auf gentechnische Ri-

siken sind 
"dle "bestehenden 

artenschutzrechtl ichen Be-

st immungen. Einschlägig srnd insbeso-nde.re.A1t 12 Abs' 1

l i f .  b )  RL"92 l43 'EWG iVe lbor  de- r  abs ich t l i chen Störung

der äurch Anhang IV l i t .  a) geschützten Tierarten) und

Art. 13 Abs. i i t .  a)-kL 92/43/EWG (Verbot absichti ichen

Vernichtens von Exemplalen der durch Anhang IV 1it '  b)

seschützten Pflanzenarten), vor al lem u.enn die genann-

ien Tiele oder Pflanzen zu den Zielorganismen von GVO

sehören. Der Gehalt dieser Vorschrif ten ist ledoch sehr

inspezif isch. Auch die Llmsetzung ins deutsche Recht'

insb'esondere $42 BNatSchG, enthält keine für GVO kon-

kretisierten Vorgaben.
Ausgeprägter"ist der Gebietsschutz. In Llmsetzung dej

Art.  6"Ais. '3 kL 92/43/E'W'G verlangt \34a BNatSchG

eine Verträgl ichkeitsprüfung für

,,die land-, forst- und fscltereiwirtschaftliche Ntttztntg uort'reclxmafig 
ih Wrkefu gebrachten Prodttkten, die GVO ent-

halten-od7r aus ihnen bestehen, . . . ,  sotueit sie " '  geeignet

sind, ein Gebiet uon gemeinuhafr l icher Bedtuttmg oder eit t

Eur:op äis th e s Vogek clut t z ge b i e t e rh eb I i cl t : u b e e i nt r iclttigen"'

Das Ausbrinsen von GVO, deren Inverkehrbringen geneh-

mist rvordei ist,  wird damit als Projekt i '  S' d. S 10 Abs' 1

Nr. 11 BNatSchG angesehen.
Wie oben bereits ausgefr- ihrt,  hat \34a Nr'  2 BNatSchG

insou,eit  nur klarstel lende Bedeutung. Gäbe es ihn nicht,

käme e ine  Anwendung von \10  Abs .  1  Nr '  11  mi t  \34
Abs. 1 BNatSchG zum gleichen Ergebnis. Das Ausbrin-

sen von GVO rväre  dann a ls  e in  ,Vorhaben"  i 'S 'd '  S10
Abr. t  N.. l l  Buchst. a) anzusehen, das gemäß \ 16a Abs' 2

GenTG anzeigepfl icht ig ist und deshalb auf seine Eignung

zur erheblichä Beeint iachtigung zu untersuchen und ggf '

einer FFH-Verträgl ichkeitsprüfung zu unterzjehen rvär'e'

Dass ein Ausbringen von zugelassenen GVO einer FFH-

Verträgl ichkeitsprüiung zu unierziehen ist '  ergib.t  sich auch

aus A.i  6 Abs. j  kLgt/$/EwG. wie beleits obe n ausge-

führt,  u. ird der dort maßgebliche Begrif fdes Projekts rveit

verstanden und dürfte auch Ausbringungen zugelassener

GVO umfassen.

C enre in  scha [ t r r -echrs rv id  l i  g  i s t  a l le rd in  gs  de l  umsta  nd '

dass  $  3 - ia  Nr .  2  BNarSchG e ine  FFH-Ver t räg l i chke i tsprü . -

f.,rtg-nn. für solche Ausbringungen verlangt, die innerhalb

voriSchutzgebieten stattf i  nden. Denn wie zu Freisetzun gen-

auseeführt 'stel l t  Art.  6 Abs. 3 kL 92/43/E'WG al lein auf

ai.äogti . l t .n Auswirkungen auf das FFH-Gebiet ab, nicht

ä"g;;;  aufdie ört l iche Platzierung des Projektes'103

F.ii Zustattdigkeiten und Verfahren der VerträgLich-

keitsprüfung koLmen zwei Lösungen in Betracht: Nut-

,o.,g d.t 
"gentechnikrechtl ichen lJberwachungssystems

in Z"uständilkeit  des BVL oder Einrichtung eines-eigenen

,r.tr.r.hrrtri.chtlichen Verfahrens in Zuständigkeit der

Naturschutzbehörden. Für Freisetzungen habe ich oben

i-orge schiagen, dass die Vertr: igl ichkeitsprüfung in das

V.ähren äer Freisetzungseenehmigung integriert werden

soll te, in dem ohnehin auch eine Betei l igung der Natur-

schutzbehörden vorgesehen ist.10r Dies beglündet sich da-

raus, dass die Freiset-zungsgenehmigung auf eine konkrete

Fläcire auseerichtet ist.-  Öas Überwachungssystem, das

nach der IVB-Genehmigung e.in:etzt,  ist jedoch genau so

wen is  seb ie rspez i f i sch  , "u tg . . i .h t . ,  w ie  d ie  IVB-Ceneh-

- in . ,?n" .e lbs t .  Zudem l ieg- r  der  Sachversrand h ins ichr l i ch

rle."Belonderherten des bJtroff^enen Gebietes vor Ort bei

den Naturschutzbehörden, weniger dagegen beim BVL'

Schließi ich spricht für die Zuständigkert der Naturschutz-

behörden, dass das BVL jedenfalls für die Ausr'veizung und

Üb..*'".irr.rttg gentechnlkfreier Gebiete, sollten diese zu-

1ässis sein105, i iÄt zuständig sein könnte' Deshalb empfiehlt

es ,iih, f'-ir äie Vertr'äglichkeitsprüfung die Naturschutzbe-

hör-den der Länder zuständig zu machen' Hinsichtlich der

naturschutzbezogenen Fachfragen der Gentechnik müsste

das BfN einbezogen rverden.lot'
Darnit  die zusündrgen Behörden von der Ausbringung

von GVO erfahren, bedarf es einer Anzeigepfl icht '  
'Weiter-

hin mässen sie die Befugnis haben. für die FFH-VP ztsätz-

i iche Informationen anzufordern und die Ausbringr-rng bei

Feststel lung von Beeinträchtigungen zu untersagen'

Im Kabinettsentr,vurf für ein Neuordnungsgesetz zum

GenTG rvaren eine Anzeigepfl icht mit zn'einronatiger

Sti l lhaltefr ist solvie eine Untelsagungsbefugnis volgeschla^-

e." i"o.a.".107 Der Bundestag htt dit t  nicht akzeptiert l0s

ind stattdessen mit \34a BNatSchG nur eine Prüfpf i icht

aufsestel l t .
t j r r s i c h t l i c h  d e r  I n f o r m i e r u n g  d r r  z u ' t ä n d i g e n  B e h ö r d e n

kann das Standortregister genutzt s'erden' ' ' te Al lerdin-gs

müsste dafür gesorgt werden, dass das BVL die zuständi-

sen Landesb.hö.dett und das BtN informiert,  wenn ern

Schutzgebiet betrofl^en ist. Dies könnte durch Verwaltungs-

vereinüarung oder Ergänzung des $ 16a GenTG verbind-

l ich eemachir,verden. nuf eigine Landesregister, die \-16a
Abs."8 GenTG an sich ermöglicht '  könnte dann verzichtet

werden. Für die Nachforderüng von (Jnterlagen gilt dann

die al leemeine Amtsermitt lungspfl icht '1r0 Das ist unter

dem Glsichtspunkt des Gebots effektiver (Jmsetzung 
^des

Gerneinschaftirechts allerdings kaum zureichend Elfor-

derl ich sind spezif ische Regelungen zur. B-eibringungs-

ofl icht des Beireibers. Zur (Jntersagungsbefugnis gelten

ä i .  l rnd . .n r tu rschurzrecht l i chen Ermächr igungen '  sou  e i t

IO3) Cel lernnnn, (Fn.  14),  S.  71f . ;  so auch -  impl iz i t  -  Rdnr '  43 '

1( \4)  Winter .  ZUk 20A6, 456,  463f .

105) Dazu unten Tei l  C (Äbdruck er fo lgt  in Tei l  2 des Außatze$'

106j So*'eit die AWZ betroffen ist' sollte die Zuständigkeit dem

BiN zuget-iesen rverden.

107) S16b Abs.2 des Entrvurß der Bundesregierung (BT-

D r s , 1 5 l 3 0 8 8 ) .
108) S.  d ie Beschlussemplehlung des federführenden Ausschusses

(BT-Drs.  1r  /334+).
109) $ 16a Abs.  3 GenTG, in lJmsetzung von Art  31 Abs 3 1i t '  b)

R L  2 0 0 1 / 1 U .
110) S2'+ Vs.VfG.

j

I

I
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solche exist ieren, und hi l fsr,r 'eise die pol izei l iche General-
k lause l .111

Spezif ischere Regelungen enthälr jerzt der Entwurf der
kleinen Novelle zum BNatSchG. Er sieht für Projekte nach
der neuen Definit ion eine Anzeigepfl icht sowie Befugnisse
zur Anforderung von lJnterlagen und Eingriffen vor.112

Im Vergleich zu der in der BRD geltenden Anzeige-
pfl icht ist von Interesse, dass manche österreichischen Bun-
desländer rvie z.B. das Land Salzbure einen besonderen
Genehmigungsvolbehalt für die Ausblingung von IVB-
genehmigten GVO eingeführt haben. Die dort zuständige
Behörde darf die Genehmigung nur ertei len, wenn beson-
ders geschützte Gebiete nicht beeinträchtigt werden. Im
E i n z e i n e n  h e i ß r  e .  i n  $ 4  d e s  e i n s c h l l g i g e n  G . r . t r e s ,

,,(11 Das Ausbringen von GVO ist nw, ntit Bewilligung der
Landesregierung zulässig. [...] Bei CrundJlachen, die in Eu-
rop a s chu t zgeb i et en ( $ 2 2 a N'Srft G) un d W il d - Euro p a s th ut z -
gebieten ($ 108a des Jagdgesetzes 1993 - JC) gelegen sind,
kanrr die Beuilligung wn, erteib werden, wenn das Sclutz.qe-
biet in seinen-fiir die Erhaltungsziele wesentlichen Besrandrei-
len durch das Ausbringen nicht beeinträchtigt utird (V-ertrag-
Ii chke it s p rüJwtg 1. " 

1 1 3

b) Materielle Marßstabe

lJnter materiel len Gesichtspunkten ist zu klären, \vas ,,Eig-
nung zur erheblichen Beeinrrächtigung" i .  S. v. $ 34 a BNat-
SchG bedeutet. Diese Voraussetzung rnacht eine Vorprüfung
nötig. Insoweit ist auf das zu Freisetzungsvorhaben Gesagte
zu verr l 'eisen. Es kommt aufdie aufAnhaltspunktc gestützte
Möglichkeit von erheblichen Beeinträchtigungen an.

Zu errvägen ist jedoch, ob durch Anschluss an das Prüf
spektrum der Inr-erkehrbringensgenehnrigung eine Ver-
fahrensvereinfachung erreichbar ist:  Sorveit  der spezif ische
Lebensraumtyp, in dem die Ausbringung srattf inden so1l,
bereits im Genehmigungsverfahren gepr-üft rvorden ist,
könnte darin zugleich eine Vorprüfung auf die Eignung
zur Beeinträchtigung gesehen r,verden. Isr im Genehmi-
gungsverfahren festgestel l t  r ,vorden, dass eine Eignung zur
Beeinträchtigung vorl iegt oder zu verneinen ist,  ist dies im
Verfahren der FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht n-rehr
erneut zu prüfen. es sei denn, es gibt spezif ische Eigen-
arten der individuel len Äusformung des Lebensraumtyps.
Rechtl ich gesehen l iegt insoweit eine Tatbestandsu' irkung
der Genehmigung für die Verträglichkeitsprüfung .,-or-.

Schließlich ist zu fragen, welche Methodik die Verträe-
lichkeitsprüfung verfolgen sollte. 

'Was 
oben in-r Zusammen-

hang mit Freisetzungsvorhaben im Hinblick auf das Vorbild
der Vertrdglichkeitsprüfungen bei Bundesfernstraßen gesagt
rvurde, gilt auch für nachmarktliche Maßnahmen. Nacha6*
nenswert erscheint die dort vorgesehene differenzierte Be-
schreibung des jer,veiligen Lebensraumes sorvie die Vorstel-
lung der Erhaltungsziele und Schutzzrvecke und der für die
Erhaltungsziele und Schutzzwecke maßeeblichen Bestand-
tei le des Gebietes. Kein Vorbi ld ist die VP 6ei Bundesfernsrra-
ßen dagegen hinsichtlich der Erfassung der Risikofaktoren,
Einw-irkungspfade, Schadensmaße,'Wahrscheinl ichkeiten
und Aussagesicherheiten. Insorveit ist die UVP für Freiset-
zungen und Inverkehrbringen rveit diflerenzrerter und kann
für eine FFH-Verträglichkeitsprüfung Vorlage sein.

Es empfiehlt  sich folgl ich, eine eigenständige Anleitung
zur Vorprüfung und Hauptprüfung der FFH-Verträgl ich-
keit  von GVO-Ausbringungen zu entr,vickeln, die

.  f i i r  d i e  V o r n r i l G i n o  q q { - r r r f  d i e  e n r < n r e r h e - . l F  p " i i f , ' - .
5 5 '  - " '  |  ( r t u r r 5

i  m Genehmi  gu  ngsver fah len  ver r . r 'e is r .
.  für die Verträgl ichkeitsprüfung das Gebiet beschreibt

und die Erhaltungsziele und Schutzzrvecke sorvie die
für diese bedeutsamen Gebietsbestandtei le hervorhebt.
und

. für die lJntersuchung der Beeinträchtigungen an die
Methodik der UVP des Gentechnikrechts anschl ießt.
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Für die Verträglichkeitsprüfung r,väre es hilfreich, u'enn
in denjenigen Rechtsakten, die Natura 2000-Gebiere er-
richten, Erhaltungsziele, Schutzzr,vecke und Handlungsre-
gelungen im Hinblick auf das Ausbringen von GVO fest-
gelegt werden, und zr,var bezogen auf solche GVO, deren
Inverkehrbringen, wie auch aufsolche, deren Freisetzung
ohne Standortbezug genehmigt worden ist oder genehmigt
rverden wird.11+

) Ceschützte Cebiete und Arten auferlnlb Natura 2000

Weder im Bundes- noch (sorveit  ersichtl ich) im Landesrecht
ist füL' Schutzgebiete. den gesetzl ichen Biotopschutz oder
geschützte Arten außerhalb der Natura 2000-Gebiete eine
besondere Verträglichkeitsprüfung für GVO vorgesehen.
Dies r.väre.ledoch vorbehalt l ich genauerer Prüfung der Er-
schöpfungsrvirkung der Inverkehrbringensgenehmigungr I i

gemeinschaf ts rech t l i ch  zu lä .s ig .  und zu 'a r  insor i  e j t .  a ls  der
f iagl iche Lebensraumtyp oder die fragl iche Art nicht bereits
im Genehn-rigungsverfahren geprüft und für nicht betrof-
fen erklärt wor-den ist.  Es empfiehlt  sich, bei Einführung
entsprechendel Vorschrif ten die für Natura 2000-Gebiete
^- r - - - . . r - -  D  ̂ - - r -  - , ,  i i hernehnren.

3. Konkurrenz mit der gentechnikrechtl ichen
Genehmigung

Nachmarktl ichen Maßnahmen r,vie der FFH-VP und an
sie angeschlossene Ausbringungsbeschränkungen könnte
eine Erschöpfungswirkung des gemeinschaftsrechtl ichen
I V B - G e n e h m i g u n g s r e g i m e \  e n r g e g e n s r e h e n .  w i e  s i e  r e i l -
u'eise durch Art.  22 kL 200I /18/EG arissedrückt wird. l16
Danach,,dürfen die Mitgl iedstaaten das Inverkehrbringen
von GVO, die den Anforderungen dieser Richtl inie ent-
sprechen. nicht verbieten, einschränken oder behindern."
Die Regeln der Erschöpfungsrvirkung und dementspre-
chend auch die genannte Vorschrif t  rvenden sich jedoch
an die Mitgl iedstaaten. Sie r ichten sich auf das ,.verr ikale"
Verhältnis zw-ischen Gemeinschaftsrecht und narionalem
Recht. Die Konkurrenz zlvischen sentechnikrechtl ichern
C eneh m i  su  n  s ' \ res ime und naru  rsch-u t  z rech t l  i chen Anfo l  --  - _ _ ' ^ _ -  - " D  . " ' _ ö " _  - b _ _ ' ' . -

derungen ist dagegen eine solche des ,,horizontalen" Ver-
hältnisses zrveier gemeinschaftsrechtl icher Rechtsakte.r 17

Für horizontale Konkurrenzen gelten, l ' ie oben ausge-
führt,  Maßstäbe der praktischen Konkordanz. Diese Kon-
kordanz  aber  e rmög l ichr ,  d ie  Sachc  sp lechen zu  lassen.  näm-
l ich, dass Naturschutzmaßnahmen möglich bleiben, soweit
die Genehmigung betrofrene Lebensräume und Arten nicht
abpruft.  Der Horizont für solche Maßnahmen erschl ießt
sich aus dem Bewertunssbericht und dem daraus abzulei-
tenden Inhalt der einzelnen Genehuigung. mit der Folge,
dass f lächenbezogene Maßnahrnen nur insoweit ausge-
schlossen sind, als die einschlägigen Lebensräurne und Arten
in Genehnigungsverfahren gepr'üft und als unproblema-
t isch bezeichnet worden sind. Die trorzdem unbeschränkt
ertei l te Genehmigung ist teleologisch insoweit inhalt l ich

111) Die Beeinträcht igung enthäl t  e inen Rechtsverstoß,  der nach
allgeneinem Verständnis als Gelährdung der öffentlichen Si-
chc rhe i t  anzu . chen  i s r .

112 )  S34  Abs .  1a  i n  de r  Fassung  BT -Drs .  16 l5100  v .25 .1 .2007 .
113) Salzburger Gentechnrk-Vorsorgegesetz.  Salzburger Landesge-

setzblat t  18/2001, S.  151 f f .
114) Vgl .  oben B I I  3 b)  cc) .  S.  auch LVinter ,zUR2006.462 1.  Sp.
115) Vgl. dazu unten Teil C (Abdruck erfolgt in Teil 2 des Auf-

satzes).
116) VO 1829/03 enthäl t  keine soiche Binnennarktk lausel .
117) Dies übersieht  Chr[stoferou (Genet ical l ,v  nrodi f ied organisms

in European LInion Las' ,  in :  de Sadeleer (ed.)  Inrple rnent ing
the precaut ionary pr incip le,  Earrhscan, London 2007, p.21,5) ,
Nenn er annirnmr,  dass Art .  22 kL 200I  /18/EG eine vol ls tän-
dige Harmonis ierung enthäl t .  d ie jegl iche mitg l iedstaat l iche
NIaßnahme ausschl ießt .
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eingeschränkt zu interpretieren.l18'Würde dies nicht gesche-
hen, wäre die Genehmigung wegen Verstoßes gegen das
rechtlich gebotene Prüfungsspektrum und gegen die Pflicht,
in der Genehmigung Bedingungen hinsichtlich der Äus-
bringungsorte festzulegenlle, a1s rechtswidrig anzusehen.

Die Konkordanz atf Gemeinschaftsebene ermöglicht al-
lerdines nur Maßnahmen zum Schutz von Natura ZöOO-Ce-
bieten und zum Schucz der durch die Vogeischutz-Rl und
FFH-RL geschützten Arten. Sorveit die Mitgliedstaaten da-
rüber hinaus Schutzgebiete einrichten und Arten schützen,
stehen sie im ,yertikalen" und ,,diagonalen" Verhältnis zum
Gemeinschaftsrecht und müssen sich den Regeln der Erschöp-
fungswirkung fügen. Diese Regeln sollen erst im Abschnitt
über gentechnikfreie Gebiete ausführlich dargestellt werden.
An dieser Stelle genügt, das Ergebnis vorwegzunehmen und
anzuwenden. Danach richtet sich die Frage, inr'vieweit eine
abschiießende Regelung vorliegt und damit der Spielraum
der Mitgliedstaaten erschöpft ist, ebenfalls nach dem kon-
kreten Gehalt der IVB-Genehmigung. Mit dem Wortlaut
des Art. 22P.L2001/ 18,zEG ist dies vereinbar. Ein GVO. der
nicht im Hinblick auf sämtliche Lebensräume und Arten ge-
prüft rvorden ist, entspricht gerade nicht, wie Art. 22 fordert,
sämtlichen Anforderungen der Richtlinie. Soweit dies nicht
der Fall ist, dürfen die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen
durch nachmarktliche Maßnahmen .,behindern" 120

Ah.rl iche Erwägungen gelten für $22 Abs.2 GenTG.
Nach dieser Vorschrift finden Genehmigungsvorschriften,
die auf Inverkehrbringen anwendbar sind, ,,insoweit keine
Anu'endung, als es sich um den Schutz vor den spezifischen
Gefahren der Gentechnik handelt". Zunächst ist festzuhal-
ten, dass sich nachmarktl iche Maßnahmen nicht auf das
Inverkehrbringen, sondern auf Verwendungen beziehen.121
Nimmt man ähnlich wie zu Art.22 RL 2001/18 /EG an,
dass Verwendungsregelungen doch auch das Inverkehr-
bringen behindern, besteht für $ 22 Abs. 2 GenTG der glei-
che Grund für eine teleoloeische Reduktion des Genehmi-
gungsgehalts . ,vie im RahÄen des Art.  22kL 92/43.122

Insgesamt ist also festzuhalten, dass das Regime der IVB-
Genehmigung nachmarktl ichen Maßnahmen nicht grund-
sätzlich entgegensteht.

IV. Vereinfachte oder dffirenzierte Verfahren

Vereinfachte bzw. differenzierte Verfahren sind Verfahren
der Ertei lung von Freisetzungsgenehmigungen, in denen
die Genehmigung mehrere Ausbringungen und/oder meh-
rere Standorte umfasst. Dies setzt voraus, dass die Risiken
des GVO bereits weitgehend bekannt und beherrschbar
sind. Der Ausdruck ..vereinfachte Verfahren" bezieht sich
auf Verfahren auf der Grundlaee von Art.  6 V RL 90/220/
EWG. Durch die Kommissronentscheidu ns 94 /730 ist ein
solches Verfahren für genetisch veränderce Ffla.rr"tr, die aus
ein und derselben Empfdnger-Kulturpflanzenart stammen,
eingeführt worden.123 Der Ausdruck ,,differenzierte Ver-
fahren" bezieht sich auf Verfahren auf der Grundlase von
Art. 7 RL 2001/18. Für sie eibt es noch keine ausführende
Entscheidung. Trotz Äblösung der RL 90 /220 /EWG durch
kL2001 /18/EG gi l t  die Entscheidwg94/730 fort.12a

Zum Verständnis des Instituts erleichterter Verfahren
sind vier Regelungsebenen zu unterscheiden. Erstens wird
auf Antrag eines oder mehrerer MS durch Entscheidung
der Kommission im Regelungsausschussverfahren (also
unter Mitwirkung der mitgliedstaatlichen Fachbehörden)
festgelegt, für welche Organismen welche (erleichterten)
Verfahrensmodalitäten selten sollen. Zweitens muss der
jeweil ige MS die KomÄissionsentscheidung in nationales
Recht umsetzen. Drit tens rvird auf Antras von Betreibern
[ür  d ie  e ingegrenz ten  Organ ismen in  der i fes tge leg ten  er -
leichterten Verfahren über Freisetzungsgenehmigungen
entschieden. Viertens schl ießl ich muss der Betreiber, wenn
im Verfahren der Freisetzungsgenehinigung nicht alle ein-
zelnen Ausbringungen vol lständig durchgeprüft worden

-Winter, 
Naturschutz bei gentechnisch veränderten Organismen

sind, Mittei lung über anstehende Ausbringungen machen
und bestimmte Informationen vorlegen.

Die Ermächtigung zu erleichterten Verfahren ist gemein-
schaftsverfassungsrechtlich problematisch, weil sie nur we-
nige Vorgaben macht und insoweit der Kommission einen
womöglich zu weiten Entscheidungsspielraum einräumt.
Dies gilt hinsichtlich der Voraussetzungen, der Erleichte-
rungsmodalitäten (insbesondere des lJmfangs der UVP und
der Abschneidung der Offentlichkeitsbeteiligung) und der
Modalitäten der Micteilung vor konkreter Ausbringung.ttt

Für den vorliegenden Zusammenhang sind diejenigen
Fälle von Bedeutung, in denen die Freisetzungsgenehmi-
gung den Ausbringungsstandort offenlässt. Dann verhält es
sich ähnlich wie bei IVB-Genehmigungen, die den Stand-
ort ja ebenfalls offenlassen. Je nach Vorgabe der Kommis-
sionsentscheidung muss der Betreiber vor Ausbringung
bestimmte Mitteiiungen machen. Nach der Entscheidung
94/739 ist dies mindestens 15 Tage vor Ausbringung erfor-
derlich. Der Antragsteller ist verpflichtet, ,,die zusätzlichen
Informationen zusammen mit einer Erklärung zu über-
mitteln, ob die ursprüngliche Risikobeurtei lun[ weiterhin
zutrifft, und wenn nicht, eine weitere Abschätzung zu iie-
fern". Die zuständige Behörde kann innerhalb der 15 Tage

,,eine schrif t l iche Anweisung ertei len"; dies ist so zu verste-
hen, dass sie weitere Informationen nachfordern und eine
neue Risikobewertuns einleiten kann.126 Hierfür ist keine

Im Ergebnis ebenso Kersclrter/Wagner, Mögliche legistische
Maßnahmen zum Schutz der biologischen und gentechnikfreien
konventionelien Landwirtschaft in Osterreich vor Kontamina-
rionen und Verureinigungen rnit GVO unter Berücksichtigung
des EU-Rechts und der WTO-Verträge, unveröff. Rechtsstu-
die im Auft rag von Global  2000, Septenber 2002 S. 51-
Während Art .  19 Abs.3 Buchstabe c)  RL 2001/18/EG die
Formul ierung von Bedingungen def in i t iv  zur Pf l icht  macht,
heißt  es in Ärt .6 Abs.5 VO 1829/2003, dass Bedingungen

,,gegebenenfal ls"  (engl . : , ,where appl icable")  aufzunehmen
sind. Danit wird jedoch kein Ermessen eröffnet, vielmehr wird
ausgedrückt ,  dass Bedingungen je nach den sachl ich Gebote-
nen forrnuliert lverden müssen.
Nur dieser Tatbestand kommt in Betracht. Ein Verbot oder
eine Beschränkung des Inverkehrbringens wäre außerhalb des
S chutzklauselverfahrens unzulässig.
Winter, Yermarktungsgenehnigung für gentechnisch ver-
ändertes Saatgut  und Naturschutzrecht ,  in:  Lemke/Winter
(Hrsg.) ;  ebenso Palme /Sthumacher,  NuR 2007, 5.  21.
Ahnlich Brockmann / LVerner / Krener, Grüne Gentechnik-Recht-
l iche Rahmenbedingungen, Ver lahren und Rechtsschutzmög-
iichkeiten der Naturschutzverbände bei Inverkehrbringen oder
Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen, unveröff.
Rechtsgutachten für den Naturschutzbund Deutschland, Okt.
2005 .  s .  75 .
Entscheidung der Kommissio n 91 /730 von 4. November 1994
zur Festlegung von vereinfachten Verlahren für die absicht-
liche Freisetzung genetrsch veränderter Pflanzen nach Artikel 6
Absatz 5 der Richt l in ie 90/220/EWG des Rates,  AB1. Nr.  L
292, S.  31. .
Art .  7Abs.  6RL2001/18/EG. DieEntscheidungist indeutsches
Recht nicht umgesetzt r'vorden. Nach $ 41 Abs. 7 GenTG u,ar sie
bis zunr 31.12.2006 unmit te lbar anrvendbar.  Anträge,  d ie vor
diesern Datum gestellt lvorden sind, sind noch nach dem verern-
fachten Verfahren zu entscheiden, weil $41 Abs. 7 GenTG die
Frist ,,hinsichtlich des Verfahrens", nicht der Genehmigungs-
entscheidung setzt. Nach Ablaufder genannten Frist ist die Ent-
scheidung nicht direkr anwendbar, rveil sie den Mitgliedstaaten
das vereinfachte Verfahren nicht vorschreibt, sondern nur er-
möglicht (Herdegen / D ederer in Eberbach /Lange/Roneilenfitsch,
GentR/BioMedR Bd 1 $ 14 GenTG Rdnr. 35).
! 'g l .  zu solchen Bedenken im Hinbl ick auf  d ie Kommissions-
entscheidung 94/730 s- Herdegen /Dederer in Eberbach/Langel
Ronel lenf i tsch,  GentR/BioMedR Bd 1 $ 14 GenTG Rdnr.  35)
und OVG Ber l in v.  9.7.1994 -  OVG 2 S 9.97,  abgedr.  in Eber-
bach/Lange,/Ronel lenf i tsch,  GentR/BioMedR Bd 5,  Nr.  4 zu

$ 14 GenTG, S.  8f . ) .
Kommissionsentscheiduns 94 /730 Nr.  7.2.

118)

1 1e)

r20)

121)

122)

t23)

1 )  4 \

125)

1.26)

@ Springer

"Y



Frenz, Zutei lungsregeln für die zr,r 'ei te Emissionshandelsperiode

Frist gesetzt. l27 In Analogie zur Freisetzungsverfahren so1lte
m. E. eine Dreimonatsfr ist eingehalten u'erden müssen.

Inhalt l ich sind die Informationsanfolderunsen im Hin-
bl ick auf Naturschutzbeianse nicht ausdifferenziert.  Für
Ausbringung in oder in der Nähe von Natura 2000-Gebie-
ten ist ggf. eine FFH-VP durchzuführen. Entsprechendes
giir .  wenn für andere Schutzgebiete, Biotope oder Arten
eine VP eineeführt wird.

Die Zusrä;digkeit für die VP bei der Nachmeldung von
Standorten l iegt beim BVL. Dies folgt daraus, dass die
Nachmeldung im Rahmen der Freisetzungsgenehmigung
.rol-, t  f i i "  .- i . '^- F-t. i l "ng das BVL zuständig ist.  bei den
Landesbehörden.

Insgesamt erscheinen die Grundlage des Art.  6 Abs. 5
kL 90/220 wie auch die Entscheiduns 94/730 noch als
undurchdacht. Es ist zu hofren, dass diJzukünft igen Ent-
scheidungen auf der Grundlage von Art.  7 kL 200I/18/
EG sorgl?iltiger vorgehen. Regelungsbedürftig ist dabei

Natur und Recht (2007) 29:587-594 587

insbesondere  d ie  Fr is t  fü r  d ie  Anze ige  vor  Ausb l ingungs-
datum und weitere Fristen für behördl ichen Informations-
nachforderungen sowie die Befugnis, bei Feststel lung einer
Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebietes oder eines
sonstigen Schutzgebiets die Freisetzung zu untersagen, die
ursprüngliche Freisetzungsgenehmigung zu modif izieren
oder aufein neues Freisetzungsverfahren zu verwersen.

Die Umsetzung der Entscheidungen in nationales Recht,
die in einer Verordnung nach $ 14 Abs. 4 GenTG erfolgen
kann, könnte auch zusammen mit dem Verfahren geregelt
r 'verden, das für die Gebietsprüfung nach der Zulassung des
Inverkehrbringens eines GVO erforderlich ist.

127) Kommissionsentscheidung94/730 Nr.  7.3.  betr i f f t  e inen ande-
ren Fall, nämlich, dass festgestellt u'ird, dass die ganze Geneh,
migung keine Gel tung mehr hat .  Konkret  geht  es dagegen un
die Risiken der Ausbringung an einem spezifischen Standort.
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Die Zuteilungsregeln für die zweite Emissionshandelsperiode
Teil 2: Benchmark-System und Standardauslastungsfaktor
für alle Anlagen ab 2003 sowie Zertifikatveräußerung
Walter Frenz

O SpringetrVerlag 2007

Ab 1. 1. 2003 in Betr ieb genownene Anlagen unterl iegen generel l
einem Benchmark-Ansatz, dessen Kernbestandteil der Standard-
auslastungsfaktor und nkht xtehr der Prognosewert für zu erwar-
tende Emissionen bildet. Teilweise neu peordnet wurde auch die
Einstellung des Betriebs uott Anlagett. f{Heibt die besondere Här-
tefallt'egelung - aber ntit geänderter Berechnung. Neu ist die staat-
liche WräuJ3erung uon Emissionsberechtigungen, deren uerJas-
s ttngsrechtliche Zukis s igkei t nicht eindeutig ist.

D. Zutei lung für bestehende Anlagen
rnit Inbetriebnahrne in den Jahren 2003-2007

I. Einheitliche Behandlung uon Anlagen
nach dem Benchmark- Systent

\ 8 Abs. 1 ZuG 2012 unterwirf t  sor,vohl Industr ieanlagen als
auch Energieanlagen, deren Inbetr iebnahme im Zeitraum
von 1. 1.2003 bis zum 31.12.2007 erfolgte, einheit l ich ei-
ner Zutei lung von Emissionshandelsberechtigungen nach
dern Benchmark-System. Ihre Anzahl bemisst sich nach
dem rechnerischen Produkt aus der Kapazität der Anlage,
dem für die Anlage maßgeblichen Standardauslastungsfak-
tor, dem Emissions'uvert je erzeugter Produkteinheit und
der Anzahl der Jahre der Zutei lungsperiode 2008-2012.
Der  S tandardaus las tungs fak tor  i s t  nach $3  Abs.2  Nr .7
ZrG 2012 der Quotient aus den nach Anhang 4 für die
jeweil igen Tätigkeiten festgelegten Vollbenutzun gsstunden
r r n d  d e r  A n z r h l  d e r .  o e - ^ L * ;  , . . r - - i ^ -  V o l l b e n u t _
zungsstunden plo Jahr. Für die Berechnung ist Anhang 4
des ZuG 2012 maßgeblich. Hier werden für einzelne Tä-
t igkeiten, aufgegliedert nach dem Svstem des Anhangs 1
des TEHG, die Vollbenutzungsstunden pro Jahr im Ein-

Prof .  Dr.  l7al ter  Frenz,  le i tet  das Lehr-  und Forschungsgebiet
Berg- und lJn'nveltrecht der RWTH Äachen.

zelnen aufgefi ihrt.  Sodann hängt es davon ab, ob und in-
wieweit eine Beschränkune der immissionsschutzrechtl ich
genehmigten maximalen VollbenLrtzungsstunden pro Jahr
vorl legt.

Ft ir  die Bestimmung des Emissionswertes je erzeugter
Produk te inhe i t  verwe is t  $8  Abs .  1  5 .2  ZuG 2012 au f  $9
Abs. 2 bis 4 ZtG 2072. Darntt ist dieser rvie für Neuanla-
gen zu berechnen. Hierfür gelten Anhang 3 des Zv,G 2012
bzw-. speziel le Festlegungen in einer Rechtsverordnung.
Ansonsten zählt der Emissionswert, der bei der Anwen-
dung der besten verfügbaren Techniken zur Herstel lung
einer Produkteinheit in den nach Maßgabe von Anhang 2
vergleichbaren Anlagen erreichbar ist.

Die Emissionsmenge, fr ir  die Berechtigungen nach den
vorgenannten Angaben zuzutei len sind, errechnet sich gem.

$8 Abs.  1  S .3  ZuG 20L2 nach Formel  6  des  Anhangs 1
des ZuG 2072: EB = K * S * BM * Io.r Bei Anlagen zur
Stromerzeugung nach Anhang 1 Zif fern I-V des TEHG
ist zusätzl ich der Kürzungsfaktor nach $ 20 ZttG 20L2 zu
berücksichtigen, um das Berechtigungsauf-kommen für die
Veräußerung zu erhalten. Dieser Faktor entspricht dem Ver-
hältnis von 38 Mio- Berechtigungen pro Jahr zur gesamten
jährl ichen Zutei lung für die Stromproduktion an bestehen-
de Anlagen nach den $$7, 8 und \12 Zß 2072. Daraus
ergibt sich dann die Formel: EB : K * S * BM *L * KFu...
Die verschiedenen Anlasen erhielten in der ersien Han-
delsperiode eine Zutei lung nach den $\8, 10 oder 11 ZrG

1) Ets:  Menge der Emissionsberecht igungen für  d ie Zutei iungspe-
- ; ^ J -  - ^  . L  Ä  - . . .  . -  r . . -  ,  l - -  ( : , -  a : ^  a  - 1 . - -  *  . o ^  . L l i c h e n  Z u t e i _/ r " \ \ \ r r u u r r <  / r r r r d < \  r | d r J 5 ( u r

lungsregel .  ( in t  COr-Äquiv.) ,  K:  Kapazi tät  der Anlage (2.B.  in
MWh proJahr oder t  proJahr) ;  S:  Standardauslastungsfaktor ;  BM:
Benchmark oder Emissionswert  je erzeugter Produkteinhei t  (2.B.
in t  CO.-Aquiv. /MWh oder t  COl-Aquir ' . / t ) :  to:  Anzahl  derJahre
der Zutei lungsper iode.
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